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Wo uns der Schuh drückt

Sprachprobleme
müssen gelöst 

werden

Diese Schilderung wird den
einen oder anderen Leser ver-
wundert fragen lassen, ob es
sich hierbei um ein neues oder
spezielles Problem der Binnen-
schifffahrt handelt? Sicherlich
nicht. Von 191 Mio. Menschen,
die nach dem Migrations-
bericht der UN außerhalb ih-
rer Herkunftsländer leben,
sind immerhin 75 Mio. zwi-
schen Entwicklungsländern mi-
griert. 51% aller Immigranten
lebten im vergangenen Jahr in
Nordamerika oder den wohl-
habenden Ländern Asiens.
Nur 34% kamen dagegen
nach Europa. 

In Deutschland ist das The-
ma Migration ohnehin nicht
neu, sei es die Zuwanderung
von Gastarbeitern aus Süd-
europa in den 60er-Jahren
oder die Aus- und Übersied-
lung deutschstämmiger Bür-
ger aus Polen und Russland in
den 80er- und 90er-Jahren
und die bis heute anhaltenden
Wanderbewegungen nach En-
de der Wirtschaftsblöcke in
Ost und West. Die Globalisie-
rung der Wirtschaft sowie die
ständige Erweiterung der Eu-

ropäischen Union führen zu
weiteren verstärkten Wander-
bewegungen von Beschäftig-
ten und deren Angehörigen
sowie zu Standortwechseln
von Unternehmen.

Genau hier sollte auch in
der Binnenschifffahrt ange-
setzt werden. Wenn heute auf
den europäischen Wasser-
straßen Schiffe mit Besatzun-
gen verschiedenster Mutter-
sprachen unterwegs sind,
dann bleibt es dennoch richtig
und notwendig, sich an Bord
oder über Funk verständlich
zu machen. Bleibt die Frage
offen, aber wie? 

Im Bereich der Arbeitsan-
weisungen und für Erklärun-
gen an Bord lässt sich auch
Vieles mit Bildern erklären,
denn wie heißt es doch so
schön „Ein Bild sagt mehr als
tausend Worte“, aber am
Funkgerät ist der Austausch
über die gesprochene Spra-
che wichtig. Wir haben hier 
sicherlich kein Rezept parat,
aber fest steht, zur Sicherstel-
lung der Sicherheit muss sich
in der Binnenschifffahrt noch
etwas tun.

Aus dem Inhalt:
• Präventionskampagne

„Gesunde Haut“
• Unterausschuss 

Binnenschifffahrt
• Änderung in der

RheinSchUO
• Wegeunfälle 2005

Es ist nicht immer leicht, seinem Kollegen und Gegenüber
an Bord etwas mitzuteilen oder zu erläutern, wenn die Mutter-
sprache nicht dieselbe ist. Noch schwieriger ist dies am Funk-
gerät oder Telefon. Hat das Gespräch dann auch wichtige 
Arbeitsanweisungen, Angaben zur Schiffsposition oder Ab-
sprachen zum beabsichtigten Kurs zum Inhalt, und die Betei-
ligten verstehen einander nicht oder es herrscht allgemeines
Missverständnis, verbunden mit Ratlosigkeit, ist eine gefährli-
che Situation programmiert. 

„Gesunde Haut – weniger
Hauterkrankungen“ lautet da-
her das Ziel der nun ge-
starteten Präventionskampa-
gne Haut. In den nächsten 
zwei Jahren sollen Hauter-
krankungen aller Art reduziert
und die allgemeine Öffentlich-
keit dafür sensibilisiert werden,
Haut als besonders wertvolle 
2m2 des menschlichen Körpers
zu betrachten. Denn: „Sie at-
met. Sie fühlt. Sie schützt.“ Und
sie will behütet werden.

Wer eine gesunde Haut 
hat, der fühlt sich auch wohl
darin, im Berufs- wie im 
Privatleben. Die Kampagne
will die Menschen deshalb
auch in beiden Bereichen an-
sprechen.

Hinweise zu den Aktivitäten
in der Binnenschifffahrt lesen
Sie auf Seite 3.

Die BGF wirkt mit:
HAU(P)TSACHE GESUND
Präventionskampagne „Gesunde Haut“

Am 30./31. Januar 2007 hat
wieder – wie regelmäßig in
halbjährigem Abstand – eine
Sitzung des Unterausschusses
Binnenschifffahrt der Arbeits-
sicherheitsausschüsse der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen (BGF) stattge-
funden. Im Unterausschuss
werden spezifische Themen
zur Arbeitssicherheit in der
Binnenschifffahrt beraten, die
dann zur Beschlussfassung in

die Organe der BGF gebracht
werden können.

Diesmal stand u.a. auf der
Tagesordnung: 

Sicherheitsausweise für Be-
satzungsmitglieder: Viele Fah-
rensleute halten ihn noch in
Ehren, den guten alten blauen
Ausweis der Binnenschiff-
fahrts-Berufsgenossenschaft
mit Eintragungen der Sicher-
heits-Seminare, an denen man
teilgenommen hat. Der Unter-

ausschuss hat nun beschlos-
sen, etwas Neues, Umfangrei-
cheres zu entwickeln, worin
der Versicherte alles eintragen
lassen kann, was mit Aus- und
Fortbildung, Unterweisung,
arbeitsmedizinischer Untersu-
chung usw. zu tun hat. 

Klimaanlagen auf Binnen-
schiffen: Der gerade fertig ge-
stellte Zwischenbericht über
die klimatische Situation in
Steuerhäusern und Wohnun-

gen wurde vorgestellt und dis-
kutiert. Der Fahrensmann wird
über die Ergebnisse des For-
schungsprojektes, das in die-
sem Jahr festgesetzt wird, zu
gegebener Zeit berichten.
Auch wurden Vor- und Nach-
teile des Einbaus von Klimaan-
lagen (speziell bei der
Nachrüstung) diskutiert und
mögliche Gesundheitsgefah-
ren bei schlecht gewarteten
Anlagen genannt.

Richtiges Klima im Steuerhaus 
Der Unterausschuss Binnenschifffahrt hat getagt

„Marlene“ geriet
in Berlin in Brand

Am 5. Februar wurde  ge-
gen 21.30 Uhr ein Brand 
auf dem Fahrgastschiff „Mar-
lene“ am Liegeplatz in Berlin
entdeckt. Die Feuerwehr konn-
te nur noch eine Schadens-
begrenzung erreichen, da 
das Schiff bereits nach weni-
gen Minuten im Fahrgast-
bereich in hellen Flammen
stand.

Bei dem Schiff handelt es
sich um ein Schiff der Kufra-
Werft aus Lübeck. Ein Fahr-
zeug, das komplett  aus Alumi-
nium gefertigt wurde. Die
Aufbauten im Fahrgastbereich
und der Steuerstand sind
durch die enorme Wärme ver-
brannt, weitere Aufbauten
sind stark verformt und auch
zum Teil geschmolzen.

Erholung auf dem Wasser
Für Binnenschiffer ist es All-

tag und für alle anderen eine
Besonderheit – ein Tag auf
dem Wasser. Denn was gibt es
für Landmenschen Schöneres,
als bei strahlendem Sonnen-
schein an Bord zu gehen? Die

zahlreichen Fahrgastschiffsun-
ternehmen haben dies erkannt
und bieten ihren Gästen inzwi-
schen (fast) alles. Von der
gemächlichen Fahrt über ei-
nen stillen See, bei dem man
die Flora und Fauna genießen

kann, bis hin zu einer Brücken-
fahrt durch quirlige Städte.
Auf manchen Booten kann
man die Ruhe genießen und
auf anderen wird einem ein
Event mit Show und Musik 
geboten.

Die Aufbauten der „Marlene“ sind vollkommen verbrannt.

„Deine Haut. Die wichtigs-
ten 2m2 Deines Lebens.“ – So
lautet das Motto der gemein-
samen Präventionskampagne
Haut, die sich in den kommen-
den zwei Jahren ganz dem
Thema Haut widmen wird.
Denn gesunde Haut trägt 
wesentlich zur Lebensqualität
bei. Kranke Haut dagegen
kann gravierende private und
wirtschaftliche Folgen haben.

Sie ist unser eigentliches Zu-
hause. Unsere Haut: Etwa
2 m2 Fläche, die wir immer mit
uns führen. Nirgendwo sind
wir uns selbst so nahe, fühlen
wir uns so wohl, wie in unserer
eigenen Haut. In unseren 2 m2

zum Wohlfühlen. 
Um diese 2 m2 geht es 

bei der gemeinsamen Präven-
tionskampagne der gesetzli-
chen Kranken- und Unfallver-

sicherung. Als größtes Organ
des Menschen bietet die Haut
mit einer durchschnittlichen
Fläche von 2 m2 Schutz und
Versorgung. Erkrankt sie, ver-
liert sie diese wichtigen Funk-
tionen – dies bleibt nicht ohne
Folgen. Oftmals sind für den
Betroffenen schwerwiegende
soziale und wirtschaftliche Be-
einträchtigungen damit ver-
bunden. 

Wirtschaftliche Folgen für
den Einzelnen, aber auch für
die Gemeinschaft. Mit 8.460
Fällen entfielen bei den Be-
rufsgenossenschaften beispiels-
weise im Jahr 2004 alleine
mehr als ein Drittel der 
bestätigten Berufskrankheiten
auf Hauterkrankungen. Die
geschätzten gesamtwirtschaft-
lichen Kosten betrugen hierbei
etwa 1,25 Milliarden Euro.

Die „Spree-Comtess“ vor dem Energiesparhaus in Berlin.

Sitzung 1/2007 
der Vertreter-
versammlung

Die Sitzung der Vertreter-
versammlung 1/2007 der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen findet statt am
Mittwoch, dem 16. Mai 2007,
in München, Hilton Hotel, 
Rosenheimer Str. 15. Die Sit-
zung ist öffentlich. 

Gefahrgut-Preis
für Dr. Jaegers

Der Tankschifffahrtsunter-
nehmer Dr. Gunther Jaegers
ist der diesjährige Träger des
Deutschen Gefahrgut-Preises.
Dr. Jaegers, der seit Oktober
vergangenen Jahres Präsident
des Bundesverbandes der
Deutschen Binnenschifffahrt
e.V. (BDB) ist, nahm den Preis
im Februar aus den Händen
der Parlamentarischen Staats-
sekretärin MdB Karin Roth
beim Bundesverkehrsminister
in Hamburg entgegen. 

Der Deutsche Gefahrgut-
Preis wird seit 1991 an Perso-
nen verliehen, die auf dem Ge-
biet des Gefahrgutrechts, der
Gefahrgutbeförderung oder
des Umschlags gefährlicher
Güter Außergewöhnliches ge-
leistet und dabei gleichzeitig
einen nennenswerten Beitrag
zur Sicherheit der Beförderung
gefährlicher Güter erbracht
haben. Dr. Jaegers ist der erste
Binnenschifffahrtsunternehmer,
der mit diesem Preis ausge-
zeichnet wurde. 

Geehrt wurde Dr. Jaegers
vor allem für sein Engagement
zur Fortentwicklung des Ge-
fahrgutregelwerkes (ADNR)
und die damit verknüpfte 
Vision der zukünftigen Binnen-
tankschifffahrt und das Mo-
dell der Umrüstung auf 
Doppelhüllentankschiffe. Der
Umrüstungsprozess von Ein-
hüllen- auf Doppelhüllentank-
schiffe soll danach bis 31. De-
zember 2018 abgeschlossen
sein. 

Dabei sei jedoch eine Un-
terstützung durch den Staat 
– gerade für die Partikuliere –
unerlässlich.
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Hallo
Fahrensleute!

Berufskleidung drückt
Kompetenz aus

Ob im Job oder beim
Sport, das richtige Outfit ist
heute bei nahezu allen
Tätigkeiten gefragt. Zeigen
wir doch damit in aller
Deutlichkeit, dass und wie
wir uns mit der Tätigkeit
oder der Aufgabe identifi-
zieren. Kein Profisportler
geht ohne seine spezielle
Sportbekleidung in den
Wettkampf. Und unsere
Kids gehen ebenso mit den
manchmal doch etwas zu
großen Jacken einer be-
kannten Bekleidungsfirma
aus.

Und im Berufsleben?
Richtig, der Bahnbeamte
oder der Postbote sind mit
ihrer Bekleidung für uns 
sofort erkennbar. Und wer
bei der Bahn auf einem
Bahnhof schon einmal eine
Frage zur möglichen Zug-
verbindung hatte, war hoch-
erfreut, wenn er den
„Bahner“ an seiner Klei-
dung zwischen den vielen
Reisenden auf Anhieb er-
kannte – eben an seiner 
Berufsbekleidung.

Diese Berufsbekleidung
sollte nicht mit der persönli-
chen Schutzausrüstung ver-
wechselt werden. Die
Schutzausrüstung (PSA) ist
dazu bestimmt, von den 
Arbeitnehmern getragen zu
werden, um sich vor mögli-
chen Gefahren für ihre Ge-
sundheit bei der jeweiligen
Tätigkeit zu schützen. Da-
gegen hat die Berufsbeklei-

dung neben einer gewissen
Schutzfunktion hauptsächlich
die eindeutige Erkennbarkeit
zu gewährleisten. Sie soll eine
seriöse Ausstrahlung vermit-
teln und Hand auf’s Herz: Sie
soll uns auch attraktiver ma-
chen. Wer möchte nicht gut
aussehen, wenn er seinen täg-
lichen Job verrichtet?

In der Fahrgastschifffahrt
hat dies eine besondere Be-
deutung. Da sind alle anderen
in Freizeitstimmung und natür-
lich möchten auch die Besat-
zungsmitglieder schmuck aus-
sehen. Tragen sie eine
spezielle Kleidung, dann kön-
nen die Fahrgäste sofort er-
kennen, wer zur Besatzung
gehört und sie spüren durch
die „seemännische Aufma-
chung“ eine gewisse Kompe-
tenz und Professionalität. Und
im Ernstfall, bei einer Havarie,
wenn also sicher und konse-
quent alle nötigen Maßnah-
men für das Schiff und für das

Wohl der Fahrgäste umge-
setzt werden müssen, dann
ist es ein großer Vorteil,
wenn man die Besatzungs-
mitglieder mit der Berufsbe-
kleidung (auch: Uniform)
deutlich erkennen kann. Sie
bietet in einer undurchsichti-
gen Situation wichtige Ori-
entierung und die Hinweise,
die von ihren Trägern gege-
ben werden, erhalten durch
die Autorität eine gewisse
Verbindlichkeit. Dies hilft bei
der Umsetzung von Ret-
tungsmaßnahmen.

Gelungene Berufsbeklei-
dung ist mit Tragelust und
nicht mit Tragefrust ver-
bunden. Eine Mannschaft
mit entsprechender Klei-
dung – als optische Visiten-
karte – lässt auch im Nach-
hinein einen positiven Ein-
druck in Erinnerung. 

Ob nun Berufsbekleidung
oder Persönliche Schutzaus-
rüstung getragen werden
muss, hängt letztendlich von
der jeweiligen Tätigkeit ab.
Sicher ist jedoch, dass wir
den jeweiligen Träger schüt-
zen wollen und mit der Aus-
strahlung nach außen unse-
re Kompetenz ausdrücken.

Der alte Spruch „Kleider
machen Leute“ trifft auf alle
Branchen zu. Warum also
nicht auch an Bord unserer
Schiffe?

Neuer und sicherer Liegeplatz an der Regnitz.

Sollte der Schiffsverkehr 
auf dem Kanal wegen zu 
starker Eisbildung in den 
Wintermonaten eingestellt
werden müssen, bieten sichere
Landgänge und nahe Park-
plätze den Besatzungen der
bis zu 185 Meter langen 
Verbände einen angenehmen
und sicheren Aufenthalt in
Bamberg.

Hintergrund dieses in
knapp einem Jahr von Okto-
ber 2005 bis September 2006
für rund 2,6 Millionen Euro
fertiggestellten Projektes sind
die durch Hochwasser be-
dingten Geschiebeablagerun-
gen, die den Schifffahrtsver-
kehr behindern.

Unterhalb der Bamberger
Heinrichsbrücke mündet die
Regnitz in den Main-Donau-
Kanal. Der Fluss lagert bei
Hochwasser erhebliche Ge-
schiebefrachten wie Sand und
Kies im Kanal ab. 

Deshalb wurde im Unter-
wasser der Bamberger
Schleuse 1976/77 nach Mo-
delluntersuchungen der TU
München eine 450 Meter 
lange Geschieberückhalte-
wand aus Beton errichtet.
Gleichzeitig sicherte ein zwei
Meter tiefer Ablagerungs-
raum als Sandfang in der
Sohle der Regnitz einen rei-
bungslosen Verkehr auf dem
Wasser.

Die abgelagerten Sedimen-
te wurden je nach Bedarf 
in unregelmäßigen Abständen
vom Wasser- und Schifffahrts-
amt Nürnberg zur Ausbagge-
rung in Auftrag gegeben.

Nach fast 30-jähriger Nut-
zung wies die Betonwand al-
lerdings erhebliche Schäden
auf. Eine Instandsetzung des
Betonbauwerkes wäre wegen
der einen vertretbaren Rah-
men sprengenden Kosten nicht
zu verantworten gewesen.

Im Auftrag des Nürnberger
Amtes ließ das WNA Aschaf-
fenburg deshalb die beschä-
digte Konstruktion abbrechen
und durch eine Stahlkonstruk-
tion ersetzen.

450 m lange Stahlwand 
ersetzt Betonbau im Kanal
Bamberg: Winterfeste Liegeplätze

Zum 1. Januar 2006 ist 
die Neufassung des Kapi-
tels 15 der Rheinschiffsuntersu-
chungsordnung mit Vorschrif-
ten über Fahrgastschiffe in
Kraft getreten (siehe auch Arti-
kel auf Seite 6). Eine der neuen
Bestimmungen sagt aus, dass
Flüssiggasanlagen nur noch
auf Fahrgastschiffen mit einer
Länge bis zu 45 m eingebaut
werden dürfen und auf ande-
ren Schiffen vorhandene nur
noch dann weiterbetrieben
werden dürfen, wenn eine ge-
eignete Gaswarneinrichtung
vorhanden ist. 

Wie eine solche Einrichtung
beschaffen sein muss, ist jetzt
in der Richtlinie Nr. 24 der Zen-
tralkommission für die Rhein-
schifffahrt (ZKR) festgelegt
worden. Der Fahrensmann
stellt die wichtigsten Punkte vor.
Die Einrichtung soll vor zwei
gefährlichen Gasen warnen:
– explosionsfähiges Propan-

Luft-Gemisch, das bei Le-
ckagen oder fehlerhaften
Zündsicherungen austreten
kann, und

– giftiges Kohlenmonoxid,
das bei einer unvollständi-
gen Verbrennung (Sauer-
stoffmangel) entsteht.

Die Einrichtung muss von 
einer Fachfirma eingebaut
werden und spätestens bei der
ersten Prüfung der Flüssiggas-
anlage nach dem 1. Januar
2005 an Bord sein. In jedem
Raum mit Verbrauchsgeräten
muss ein Sensor für diese Ga-
se vorhanden sein, die War-
nung muss im überwachten
Raum und im Steuerhaus
(oder an einer anderen stän-
dig besetzbaren Stelle des
Fahrgastschiffes) optisch und
akustisch erfolgen.

Die Prüfung erfolgt nach
Herstellerangaben ebenso
wie die Wartung, zu der vom
Hersteller der Warneinrich-
tung aussagekräftige Unterla-
gen an Bord gegeben werden
müssen.

Diese Richtlinie Nr. 24 der
ZKR ersetzt die Abschnitte 4.11
und 6.7 der BG-Regel „Flüs-
siggasanlage zu Haushalts-
zwecken auf Wasserfahrzeu-
gen in der Binnenschifffahrt“
(BGR 146). Die BGF hat alle
von ihr bzw. der früheren
BSBG anerkannten Einrichter
und ermächtigten Sachver-
ständigen für Flüssiggasan-
lagen entsprechend ange-
schrieben.

Zukünftig nur mit
Gaswarnanlage
Änderung der RheinSchUO

Einen winterfesten Liegeplatz garantiert seit Oktober 2006 die neue Geschieberückhalte-
wand zwischen dem Fluss Regnitz und dem Main-Donau-Kanal unterhalb der Bamberger
Heinrichsbrücke.

In der vergangenen Ausga-
be des Fahrensmann hatten
wir ausführlich über einige
Neuerungen in der Ausübung
der Ersten Hilfe berichtet. Die
neuen Empfehlungen des Eu-
ropean Resuscitation Council
(ERC) sind nun in die BGF Tafel
zur „Rettung Ertrinkender“ um-
gesetzt worden. Es handelt
sich hauptsächlich um Ände-
rungen in der Reanimation

bzw. der Seitenlage als Maß-
nahme bei Bewusstlosigkeit. 

Auch die Piktogramme wur-
den auf den neuesten Stand
gebracht. Die Tafel kann bei
der BGF, Referat Binnenschiff-
fahrt, 47053 Duisburg, Fax:
(02 03) 2 95 2135 angefordert
werden. Mitgliedsunternehmen
erhalten sie zum Selbstkosten-
preis von 5,00 Euro zzgl. Mwst.,
Verpackung und Porto.

„Gelbe Tafel“
überarbeitet
Tafel „Rettung Ertrinkender“

Die BGF sucht
den sicheren
Landsteg

Im letzten Fahrensmann hat-
ten wir Sie gebeten, uns Vor-
schläge für einen innovativen
Landsteg zu machen. Ziel ist
ein sicherer, alltagstauglicher
Landsteg, der ein sicheres 
An-Bord- und An-Land-Gehen
ermöglicht. Erste Vorschläge
sind bei uns eingegangen,
aber wir suchen noch mehr. 
Sicher gibt es bei den Prakti-
kern noch Vorschläge. Viel-
leicht bei Ihnen? Haben Sie ei-
ne Idee? Schlummert sie schon
bei Ihnen und muss nur noch
auf’s Papier gebracht wer-
den? Dann los: Bringen Sie Ih-
re Vorstellung auf Papier oder
in den Rechner. Schicken Sie
uns Ihre Ideen ein, als Bild, als 
Skizze, als Beschreibung. 

Prämien 
winken

Die besten werden mit Prä-
mien belohnt. Die BGF setzt
dafür 500,–, 300,– und 200,–
Euro aus. Ist eine Idee dabei,
die so herausragend und so
konkret ist, dass sie als vor-
bildliche Lösung umgesetzt
werden kann, dann ist dafür
ein Hauptpreis von bis zu
2.000,– Euro vorgesehen. Vor-
aussetzung ist, dass Sie mit ei-
ner Veröffentlichung und Wei-
ternutzung einverstanden sind. 

Die besten Ideen werden
wir hier im Fahrensmann 
veröffentlichen. Also nicht 
zögern, anfangen. Schicken
Sie Ihre Idee, Ihre Zeichnung,
Ihr Foto an die BGF, Refe-
rat Binnenschifffahrt, Postfach
210154, 47053 Duisburg. Die
BGF hat den Einsendeschluss
verlängert. Ihre Idee sollte bis
Ende April 2007 bei uns ein-
gegangen sein. Wir sind ge-
spannt.

Rettung Ertrinkender
Ruhe bewahren – Eigene Sicherheit beachten
Versuchen, den Ertrinkenden mit Leinen, 
Stangen oder schwimmenden 
Gegenständen ans Ufer zu bringen.

Den Ertrinkenden von hinten 
anschwimmen. Schlägt er um sich:
Abwarten und beruhigen.

Nicht selbst in Gefahr bringen! 
Vorsicht: In unbekannte Gewässer mög-
lichst nur hineingleiten lassen.

Rettungsring zuwerfen Gegenstand zureichen Rettung mit Achselgriff

Vom Boot aus retten Bergen ins Beiboot

Bewusstsein prüfen
laut ansprechen,
anfassen, rütteln

Atmung prüfen
Atemwege freimachen,

Kopf nackenwärts beugen,
Kinn anheben,

sehen / hören / fühlen

Situationsgerecht
helfen

z. B. Wunde versorgen

Stabile Seitenlage

30x Herzdruckmassage im Wechsel mit 2x Beatmung
Hände in Brustmitte
Drucktiefe 4-5 cm

Arbeitstempo 100/min.

1 sec. lang Luft in Mund oder 
Nase blasen

Maßnahmen bei Unterkühlung
• unterkühlte Person an einen warmen Ort bringen
• nasse Kleidung vorsichtig ausziehen
• den Betroffenen in völlige Ruhelage ggf. stabile Seiten- 
 lage bringen, so wenig wie möglich bewegen
• weiteren Wärmeverlust durch Zudecken verhindern
 (Rettungsdecke oder Wolldecke)
• keine Aufwärmversuche unternehmen!
• die Gliedmaßen nicht massieren!
• ist der Betroffene bei Bewusstsein: Warme, gezuckerte 
 Getränke geben (z.B. Tee), niemals Alkohol!
• ständige Bewusstseinskontrolle
• bei Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage
• bei Atemstillstand: Herz-Lungen-WiederbelebungBewusstsein und Atmung überwachen

Notruf
• WO geschah es?

• WAS geschah?

• WIE viele Verletzte?

• WELCHE Art von Verletzungen?

• WARTEN auf Rückfragen!

nicht vorhanden keine normale 
Atmung

Notruf
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Notruf

Brand auf der 
„Albatros“

Bei einem Brand auf der MS
„Albatros“ sind am 17. Februar
2007 zwei Menschen leicht
verletzt worden. Das Feuer
war bei Wischhafen in Nie-
dersachsen ausgebrochen.

Nach Angaben des Hava-
riekommandos seien keine
Schadstoffe ausgetreten. Die
Schifffahrt auf der Elbe war
nach Polizeiangaben zu kei-
nem Zeitpunkt gefährdet. Die
Feuerwehr löschte den Brand
an Bord und von anderen
Schiffen aus. Insgesamt waren
mehr als 100 Einsatzkräfte an
der Unglücksstelle. 

Umsatz leicht 
gestiegen

Mitte 2005 waren in der 
Binnenschifffahrt 1.280 deut-
sche Unternehmen tätig, die 
einen Umsatz aus der Binnen-
schifffahrt von 1.434 Millionen
Euro (+ 5 % gegenüber 2004)
erreichten. Die Unternehmen
verfügten nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 
über 2.953 Binnenschiffe zur
Güter- und Personenbeförde-
rung (– 4 %).

Von den 1.280 Unterneh-
men führten 663 Trockengüter-
schifffahrt, 207 Tankschifffahrt,
55 Schub- und Schleppschiff-
fahrt für andere Unternehmen
sowie 380 Unternehmen Per-
sonenschifffahrt durch. 
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Hautschutz, da denken viele
an Allergien oder Ekzeme, an-
dere an Schutzhandschuhe
oder auch an die bekannte
Allzweckcreme. Die Beispiele
zeigen schon, Hautschutz ist
vielfältig. Er betrifft viele Le-
bensbereiche und er sollte
zum Alltag gehören, wie viele
der Alltagssituationen zeigen,
bei denen es auf Schutz an-
kommt. Das fängt schon beim
morgendlichen (oder abendli-
chen) Waschen an. Vollbäder
sind nicht gut für den Geld-
beutel und nicht immer gut für
die Haut. Duschen ist eine Al-
ternative und man kann Eini-
ges für seine Haut tun, wenn
man nicht zu oft, nicht zu heiß
und je nach Hauttyp mit rück-
fettenden Substanzen duscht.

Je nach Wetterlage bietet
sich eine Hautcreme zum

Schutz an, für die Hände so-
wieso, aber auch der restliche
Körper freut sich darüber. Oft
reicht ein günstiges Produkt
aus dem Drogeriemarkt aus,
manchmal muss es aber auch
was Spezielles sein. Für den
Hautschutz im Beruf ist ein
Dreischritt sinnvoll. Die Haut
braucht erstens Schutz vor der
Arbeit, zweitens Reinigung und
drittens Pflege nach der Arbeit.
Für verschiedene Tätigkeiten
gibt es ganz unterschiedliche
Produkte, sowohl für die Reini-
gung wie für den Schutz und
die Pflege. Es ist zum Beispiel
ein Unterschied, ob die Haut
durch ständige Feuchtigkeit
oder durch den Umgang mit
bestimmten Chemikalien belas-
tet wird oder ob sie mit Öl/Fett
verschmutzt wird oder mit Far-
be. Sinnvoll ist daher ein Haut-

schutzplan. In ihm werden die
verschiedenen Schritte und
Produkte niedergelegt. Ihr Be-
triebsarzt berät Sie bei der Er-
stellung gerne. Sprechen Sie
ihn an. Der Hautschutzplan
kann dann in der Nähe der
Waschgelegenheit zur Hände-
reinigung aufgehängt werden.
Dort gehören auch die Produk-
te zum Schutz und zur Pflege
hin. Je nach benötigter Menge
bieten sich Spender oder auch
Tuben an.

Und noch ein Thema ist im
Alltag wichtig: Sonnenschutz.
Mit den ersten Sonnenstrahlen
kann man die Kollegen wieder
beobachten, wie sie mit freiem
Oberkörper und wenig Hose
an Deck streichen oder abwa-
schen. Wer sich an Deck auf-
hält, der ist der Sonne un-
geschützt ausgesetzt. Hinzu

kommt die Reflexion durch
das Wasser. Das ist dann
schnell zuviel für die Haut. 
Also um die Mittagszeit am
besten eine Pause machen.
Geht das nicht, weil man ja für
die Arbeit und nicht für Pausen
bezahlt wird, dann ist Sonnen-
schutz unbedingt notwendig.
Eine Mütze für den Kopf, ein 
T-Shirt oder Hemd für den
Oberkörper – so lassen sich
auch kleine Pölsterchen ka-
schieren – und reichlich und
rechtzeitig Sonnencreme für
die unbedeckten Körperteile.
Diese muss rechtzeitig auf alle
unbedeckten Körperteile auf-
getragen werden. Vergessen
Sie dabei die Ohren und den
Nasenrücken nicht. Solche
„Sonnenbalkone“ sind beson-
ders schnell von Verbrennun-
gen betroffen. 

Hautschutz mit System bietet 
ein Hautschutzplan

Hände brauchen Schutz

Verletzung durch
scharfe Kanten

Allergien
durch Säuren

Verbrennung
durch Sonne

Und das gilt für alle Bran-
chen, auch für viele, die bei
der BGF versichert sind.

Die Kampagne wurde im
Januar gestartet und erstreckt
sich über zwei Jahre. Sie setzt
sich aus zwei Teilen zusam-
men: Allgemeine Aktionen im
Rahmen der Dachkampagne
und Aktivitäten der einzelnen
Träger, mit denen diese gezielt
informieren und Maßnahmen
zum Abbau von Hautgefähr-
dungen anregen wollen.

Gemeinsame 
Kampagne

Der Technische Aufsichts-
dienst der BGF hat im 1. Quar-
tal 2007 seine Aktivitäten ge-
startet. Bei Betriebsbesuchen
haben die Technischen Auf-
sichtsbeamten anhand eines
Fragebogens Informationen
eingeholt, wie es um den
Hautschutz in den Betrieben
bestellt ist. Wo treten Gefähr-
dungen auf? Wie werden sie
vermieden? Stehen Hautmittel
bereit? Werden die Beschäf-
tigten unterwiesen? 

Die Ergebnisse der Befra-
gung werden ausgewertet und
in konkrete Maßnahmen um-
gesetzt. Geplant ist Unter-
weisungsmaterial für den be-
trieblichen Einsatz sowie die
Berücksichtigung der Thema-
tik in den überbetrieblichen
Schulungen der BGF, aber
auch Informationen hier im
Fahrensmann und bei Be-
triebsbesichtigungen. Ziel ist
es, die Botschaft, auf die 
eigene Haut zu achten, fest 
im Bewusstsein zu verankern,

auch in der Binnenschifffahrt.
Auch hier sind verschiedene
Tätigkeiten an Bord mit Bela-
stungen für die Haut verbun-
den.

Ein Bereich ist der Umgang
mit Gefahrstoffen. Er gehört
zur täglichen Routine in der
Binnenschifffahrt. Die wichtigs-
ten „Werkzeuge“ der Binnen-
schiffer sind hierbei ihre Hän-
de. Es gilt, sie im Arbeitsleben
vor mechanischen Einwirkun-
gen sowie vor unterschied-
lichen Arbeitsstoffen zu schüt-
zen, um Hauterkrankungen
vorzubeugen. Überall an Bord
gibt es Gefahren für die Haut:
Scharfe Kanten und raue
Oberflächen, die die Haut
aufritzen, Wasser und Feuch-
tigkeit, die die Haut aufwei-
chen, Staub, Schmutz, Löse-
mittel, Pasten, Öle und Fette,
Säuren und Laugen, Farben
und Lacke, Verdünner oder
andere Chemikalien, die den
Schutzmantel der Haut verlet-
zen sowie Allergien auslösen
können. Mit der richtigen Aus-
wahl von Schutzhandschuhen
kann diesen Gefahren begeg-
net werden. Aber nicht jeder
Schutzhandschuh ist für jeden
Verwendungszweck geeignet.

Schutzhandschuhe schützen
die Hände im Allgemeinen
vor:
• mechanischen Belastungen

wie Stich- und Schnittverlet-
zungen

• thermischen Belastungen
wie Verbrennungen oder
Unterkühlungen

• chemischen Gefahren wie
Verätzungen oder

• Gefahren durch Feucht-
arbeit.

Hier gilt es die richtige Wahl
zu treffen. Um die für die je-
weiligen Tätigkeiten und Be-
nutzer geeigneten Handschu-
he auswählen zu können, ist
durch den Unternehmer eine
umfassende Beurteilung der
Gefährdung vorzunehmen.
Nur wenn man weiß, was der
Beschäftigte tun soll, mit wel-
chen Mitteln er umgeht, kann
man den richtigen Schutz-
handschuh bereitstellen. 

Was ist dabei noch zu be-
achten? Bei der Auswahl von
Chemikalienschutzhandschu-
hen sind sowohl die Schutz-
wirkung gegenüber den ein-
gesetzten Produkten bzw. 
Gefahrstoffen, die Randbe-
dingungen des Arbeitsplatzes
als auch die persönlichen 
Voraussetzungen und Disposi-
tionen (zum Beispiel eine mög-
licherweise bestehende Aller-
gie gegenüber Inhaltsstoffe
des Handschuhmateriales)
des Handschuhträgers zu be-
rücksichtigen. 

Schutz vor 
Chemikalien

Ein wichtiges Kriterium, wel-
ches die Auswahl des richtigen
Chemikalienschutzhandschu-
hes beeinflusst, ist dessen Tra-
gedauer. Hierunter versteht
man die Zeit, die der Schutz-
handschuh getragen werden
kann, ohne von der Chemika-
lie durchdrungen zu werden.
Die Tragedauer von Chemika-
lienschutzhandschuhen wird
entscheidend von den Chemi-
kalien oder Chemikaliengemi-
schen sowie den Arbeitsbe-
dingungen beeinflusst.

Für die Auswahl der Hand-
schuhe sind darüber hinaus
die physikalischen Bedingun-
gen, wie Umgebungstempe-
ratur, Arbeiten in feuchtem 
Milieu etc., sowie die Arbeits-
techniken, wie Arbeiten mit er-
höhter mechanischer Belas-
tung, Dauerkontakt, Spritz-
kontakt oder Intervallkontakt,
entscheidende Kriterien.

Denn die Verwendungszeit
eines Chemikalienschutzhand-
schuhs wird nicht nur durch
mechanische Schäden (Risse
oder Löcher) begrenzt, son-
dern auch durch die Aufnah-
me von Chemikalien in das 

jeweilige Handschuhmaterial.
Jeder Chemikalienschutzhand-
schuh besitzt eine sogenannte
Durchbruchszeit. Diese wird
als Penetration bezeichnet.

In der EU dürfen für den
Umgang mit chemischen Pro-
dukten nur Schutzhandschuhe
nach DIN EN 374-1 mit CE-
Kennzeichnung gemäß der
höchsten Zertifizierungskate-
gorie III in den Verkehr ge-
bracht und zum Einsatz kom-
men. Um mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnet werden zu
können, muss der Chemikali-
enschutzhandschuh erfolg-
reich ein Zertifizierungsverfah-
ren durchlaufen. Zu erkennen
sind die Handschuhe an der
CE-Kennzeichnung mit der
vierstelligen Nummer des Prüf-
institutes, mit Angaben zur Art
und Größe des Handschuhs
und dem Namen des Herstel-
lers in Verbindung mit einem

Piktogramm gegen chemische
Gefahren. Dieses Piktogramm
ist an einem abgebildeten
Glaskolben zu erkennen. Soll-
te der Zusatz „i“ in diesem Pik-
togramm abgebildet sein, be-
deutet dies, dass der Benutzer
die mitzuliefernde Informa-
tionsbroschüre des Herstellers
lesen soll.

Gefährdungs-
beurteilung

An Bord von Binnenschiffen
kommen Gefahrstoffe nicht
nur als Arbeitsstoff, sondern
ebenso als Ladegut vor. Auch
hierbei ist der Hautschutz
wichtig. Beim Gefahrguttrans-
port ist meistens noch mehr 
gefragt, als die richtigen
Handschuhe. Hier wird der
Hautschutz in der Regel durch
die stoffspezifische Schutzklei-

dung gewährleistet. Darunter
fallen Schutzanzüge, Schutz-
schuhe und Schutzhandschu-
he. Die Ausführung der Schutz-
kleidung richtet sich nach den
zu erwartenden Gesundheits-
gefahren, die durch Umgang
mit dem Gefahrgut auftreten
können. Für den Unternehmer
bedeutet dies, dass er im 
Vorfeld anhand der Sicher-
heitsdatenblätter und einer
Gefährdungsbeurteilung die
möglichen Gesundheitsgefah-
ren ermitteln und danach die
richtige Schutzausrüstung zur
Verfügung stellen muss. 

Auf jeden Fall müssen die
Beschäftigten darin unterwie-
sen werden, welche Gefahren
beim Umgang mit bestimmten
Stoffen auftreten können und
wie man sich sinnvoll davor
schützt. Das Tragen der
Schutzausrüstung sollte regel-
mäßig kontrolliert werden. 

Stoffspezifische Schutzkleidung benutzen.

Vorsicht beim Gebrauch von Lösungsmitteln.

Deine Haut, die wichtigsten 2 m2 Deines Lebens – unter die-
sem Motto steht die Kampagne, mit der wir alle für mehr
Achtsamkeit für unsere Haut aufgefordert werden. Haut-
schutz, da denkt man zunächst an hübsche Models, an 
Frauen mit glatter Haut, an Tiegelchen und Döschen mit 
duftenden Essenzen. Aber die Kampagne will uns zeigen,
Hautschutz geht alle an, nicht nur die Frauen. Auch für 
Männer sind die Haut die wichtigsten 2 m2.

Zwei Quadratmeter groß ist die Hautoberfläche eines Menschen – das wichtigste Organ.
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Technische Vorschriften da
EG-Richtlinie über Binnenschiffe in Kraft

1995 trat die Rheinschiffs-
untersuchungsordnung in voll-
ständiger Überarbeitung (die
zusätzlichen Bestimmungen
über Fahrgastschiffe kamen
elf Jahre später) in Kraft. Sie
entsprach hinsichtlich der Ak-
tualität, der Berücksichtigung
moderner Einrichtung dem
„Stand der Technik“. Damit
unterschied sie sich von der
Richtlinie 82/714/EWG über
Binnenschiffe. Auf europäi-
scher Ebene begann man eini-
ge Jahre später, diese Richtli-
nie ebenfalls zu überarbeiten.
Nach kurzer Zeit blieb man je-
doch in der Arbeit an dem
Thema „Gegenseitige Aner-
kennung von Schiffsattesten“
stecken. Wie sollten europäi-
sche Schiffszulassungen auf
dem Rhein gelten, wie Rhein-
atteste auf den übrigen Was-
serstraßen der EG?

Zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der „alten“ Richtlinie
(1982) war das kein Thema,
denn damals bestand die EG
im Wesentlichen aus Rheinan-
liegerstaaten. Heute jedoch
haben die meisten Mitglieds-
staaten der EG keinen direk-
ten Anteil an der Rheinschiff-
fahrt, und viele haben ihre
eigenen, in Jahrzehnten ge-
wachsenen Binnenschifffahrts-
systeme.

Die Frage der gegenseiti-
gen Anerkennung der Zulas-
sungen von Binnenschiffen
konnte für die ZKR und die EG
Anfang des Jahrzehntes zu-
friedenstellend gelöst werden.
So konnten die ins Stocken ge-
ratenen Arbeiten wieder auf-
genommen und im Jahr 2005
abgeschlossen werden. Nach-
dem die Übersetzung in alle
Amtssprachen der EG fertig-
gestellt waren, alle Hürden in
den Organen der EU genom-
men wurden und die Veröf-
fentlichung am 30. Dezember
2006 erfolgte, ist sie nun in
Kraft getreten: Die Richtlinie

2006/87/EG des Europäi-
schen Parlamentes und des
Rates vom 12. Dezember 2006
über die technischen Vor-
schriften für Binnenschiffe. Der
Text kann in Deutsch von der
Homepage der EU herunter-
geladen werden: http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri
=OJ:L:2006:389:SOM:DE:HT
ML

Die Richtlinie, in der Gel-
tungsbereich, Anerkennung
von Schiffsattesten, Ände-
rungsverfahren usw. geregelt
sind, hat eine Reihe von An-
hängen, in denen die wesentli-
chen Inhalte niedergelegt
sind. Anhang II beinhaltet die
technischen Anforderungen
an Binnenschiffe und ent-
spricht im Wesentlichen voll-
ständig der RheinSchUO Teil
II. Somit müssen Binnenschiffe
außerhalb des Rheins – wenn
sie die Zone 3 international
befahren – zukünftig die glei-
chen Regelungen erfüllen wie
solche, die auf dem Rhein ver-

kehren, natürlich unter Anwen-
dung von Übergangsvor-
schriften.

Damit die Gleichheit auch
zukünftig so bleibt, ist das 
sogenannte „Komotologiever-
fahren“ eingeführt worden:
Änderungen der RheinSchUO
und des Anhangs II der Richtli-
nie sollen gleich sein und
möglichst zeitnah erfolgen.

Die Richtlinie gilt nicht un-
mittelbar; sie muss innerhalb
von 24 Monaten in den 
Mitgliedsstaaten der EG in 
nationales Recht umgesetzt 
werden. Das geschieht in
Deutschland durch eine Neu-
fassung der Binnenschiffsun-
tersuchungsordnung, in der
dann auch – wie heute – Er-
leichterungen für Fahrzeuge
auf Wasserstraßen der Zone 4
sowie zusätzliche Anforderun-
gen an Wasserfahrzeuge auf
den Zonen 1 und 2 zu finden
sein werden. Der Fahrens-
mann wird zu gegebener Zeit
hierzu berichten.

Modernes Binnenschiff bei der Moseleinfahrt.

BGF und BG Bahnen nähern sich an
Weitere Fusionen denkbar. See-BG überlegt noch.

Ab 1. Juli 2007 bilden die
gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Unfall-
kassen einen gemeinsamen
Spitzenverband für die ge-
setzliche Unfallversicherung.

Der neue Verband soll aus
der Fusion des Hauptverband
der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (HVBG) und
dem Bundesverband der Un-
fallkassen (BUK) hervorgehen.

Neuer 
Dachverband

Dieser Zusammenschluss ist
Teil des Reformkonzepts der
Berufsgenossenschaften. Der
Hauptgeschäftsführer der BGF,
Heino W. Saier, erklärte dazu:
„Dass die Unfallversicherung
reformiert werden soll, ist Ver-
einbarung zwischen den Ko-
alitionspartnern. Offensicht-
lich kommen wir heute ohne
Reform in der Politik nicht
mehr aus.“

Das eigene Reformkonzept
der BGen sehe so aus: „Ent-
gegen den diskutierten Plänen
wird es nicht nur eine oder
drei Berufsgenossenschaften
geben, sondern aller Wahr-
scheinlichkeit nach neun, da-
runter eine für Transport, Ver-
kehr und Logistik.“

Saier bedauerte, den „Aus-
stieg“ der Großhandels- und
Lagerei-BG (GroLa-BG) aus
dem abgeschlossenen Fu-

sionsvertrag mit der BGF. Es
gehe zum dritten Mal eine
gute Gelegenheit vorüber, die
seit über 100 Jahren bestehen-
den Abgrenzungsprobleme
zwischen beiden Unfallversi-
cherungsträgern zu beseiti-
gen, sagte er. „Wir konzentrie-
ren uns darauf, mit einer
Konsolidierung in der Ver-
kehrs- und Transportland-
schaft unsere Schlagkraft im
Verkehrssektor für die Unter-
nehmen und Versicherten zu
verbessern.“

Zu weiteren Fusionsankün-
digungen meinte der BGF-
Hauptgeschäftsführer: „Die
BG der Straßen-, U-Bahnen
und Eisenbahnen hat Interes-
se, sich an einer neuen Ver-
kehrs-Berufsgenossenschaft
zu beteiligen.“ Saier hofft auf
eine Entscheidung gemeinsam
mit der Selbstverwaltung noch
vor der Sommerpause.

Verkehrs-BG

Die See-Berufsgenossen-
schaft zögere noch, da in
ihrem Zuständigkeitsbereich
eine Reihe von Leistungen ge-
bündelt werden, was in ande-
ren Branchen nicht üblich sei.
Ausschlaggebend für eine Ent-
scheidung sei daher die weite-
re Entwicklung der Gesund-
heitsreform.

Das Finanzierungssystem
der BGen, so Saier, werde sich
nicht grundsätzlich ändern:

„Die Beiträge werden auch
zukünftig im Wege der Um-
lage erhoben und nach Ge-
fahrklassen risikoadäquat ent-
sprechend der Entwicklung
bei Unfällen und Berufskrank-
heiten verteilt.“ Die Vorstellun-
gen, die Rentenlast über alle 
Berufsgenossenschaften nach
dem Unfallgeschehen und 
der Leistungsfähigkeit neu zu 
verteilen, könnte für die BGF 

Neuverteilung

und ihre Mitgliederstruktur 
eine höhere Rentenlast be-
deuten. „Die Reform des 
Leistungsrechts sehen wir 
mit gemischten Gefühlen. 
Sicher ist auch das jetzige 
Verfahren mit pauschalierten
Anerkennungssätzen nicht op-
timal.“

Denkbare Lösung: Trennung
von Erwerbs- und Gesund-
heitsschaden. Problematisch:
In Verkehrsberufen, also bei
den Versicherten der BGF,
komme es eher zu einem Ver-
lust des Arbeitsplatzes, auch
wenn nur geringe Einschrän-
kungen der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit oder des Seh-
vermögens vorliegt. „Eine
Wiedereingliederung auf an-
deren Arbeitsplätzen ist nicht
leicht zu erreichen. Wir sind
besorgt, dass die Reform ge-
rade in unserem Bereich zu
mehr Aufwand führen könn-
te“, so Saier.

Am Ende dieses Ausbildungs-
abschnittes legen sie schon
die Prüfung zum Ersthelfer ab
und am Ende ihrer gesamten
Ausbildung wird der Ersthel-
ferschein erneuert, sodass sie
als junge Matrosen auch auf
diesem Gebiet gut und ak-
tuell ausgebildet sind.

Die Lernsituation „Schiffs-
sicherheit“ macht die Auszu-
bildenden mit drei Schwer-
punkten vertraut: der Unfall-
verhütung, dem Brandschutz
und dem Umgang mit 
gefährlichen Gütern. Dabei 
unterstützen die Technischen
Aufsichtsbeamten der BGF
tatkräftig. Die Auszubilden-
den erfahren im ersten Aus-
bildungsabschnitt alles über

Übung im 
Rettungsschwimmen

die Struktur und Rolle der Be-
rufsgenossenschaft und be-
schäftigen sich mit den wich-
tigsten Regeln der Unfallver-
hütung auf Binnenschiffen.
Dabei lernen sie auch das
neue weiße Bordexemplar
mit den Unfallverhütungsvor-
schriften der Binnenschiff-
fahrt kennen Es kann von 
Mitgliedsbetrieben der BGF
unter www.bgf.de kostenfrei
angefordert werden. 

In diesem Schuljahr werden
die Schüler erstmals über die
„Richtlinie über Sicherheits-
personal in der Fahrgast-
schifffahrt“ unterrichtet. Da-
mit wird den steigenden
Ausbildungsplätzen in der
Fahrgastschifffahrt Rechnung
getragen.

Dass Binnenschiffer schwim-
men können müssen, und das

auch noch gut, ist eine Forde-
rung der Arbeitgeber. Aber
nicht nur sich selbst in Sicher-
heit bringen, sondern auch
anderen im Wasser helfen 
zu können, ist Ziel der Lern-
situation „Rettungsschwim-
men“. Am Ende der Berufs-
ausbildung nehmen die
Auszubildenden an der Ret-
tungsschwimmerprüfung teil.
Wenn sie die Prüfung be-
stehen, honoriert die BGF
diese Leistung durch eine
Prämie.

Aber damit hört das Thema
Sicherheit in der Ausbildung
nicht auf. Auch wenn sich in
diesen drei Lernsituationen
die Sicherheitsausbildung kon-
zentriert, wird in allen ande-
ren Bereichen der schulischen
Ausbildung Sicherheit groß-
geschrieben. Ob beim Knoten
und Spleißen, beim Fahren
mit dem Beiboot, beim Arbei-
ten an Pumpen und Verdich-
tern, beim Arbeiten auf dem
Glattdeckprahm oder beim
Anlassen und Bedienen der 
Motoren, immer müssen die
Auszubildenden mit offenen
Augen, korrektem und sach-
kundigen Handeln und mit
Übersicht ihre Aufgaben lö-
sen. Sie lernen also Sicherheit
von Anfang an. 

Damit tragen die Lehrer
und Fachlehrer in der Fach-
praxis an der Berufsbilden-
den Schule Schönebeck zu ei-
ner soliden Ausbildung zum
Binnenschiffer bei und hof-
fen, dass die Auszubildenden
im Binnenschifferberuf unfall-
frei ihre Ausbildung beenden,
einen guten Start in ihr Be-
rufsleben haben und immer
den Anforderungen an sie
gewachsen sein werden.

Ein Gespür für die Gefahren
Neue Azubis: Sicherheit steht im Mittelpunkt

Die neuen Binnenschiffer
sind da. Am 8. Januar 2007
begann für 25 Berufsanfän-
ger in der Binnenschifffahrt
der zweite schulische Teil der
Berufsausbildung an der Be-
rufsbildenden Schule Schöne-
beck. Einen ersten Lehrgang
haben die Auszubildenden
schon im September 2006
dort absolviert, den soge-
nannten Sicherheitslehrgang,
denn Sicherheit wird bei der
Ausbildung zum Binnenschif-
fer in Schönebeck großge-
schrieben.

Im jetzigen Ausbildungs-
abschnitt arbeiten sich die 
Jugendlichen durch die Lern-
felder der theoretischen Aus-
bildung. In den sechs Lern-
feldern, die bis zu Ostern
2007 zu absolvieren sind,
werden die Auszubildenden
immer wieder auf die mög-
lichen Gefahren im Beruf, 
deren rechtzeitiges Erkennen,
ihre Vermeidung und Beseiti-
gung hingewiesen. Dieses be-
gleitet die Ausbildung wie ein
roter Faden vom ersten Aus-
bildungstag bis zur Fachar-
beiterprüfung.

Aber es bleibt nicht beim
Hinweisen. Vielmehr wurden
zu den vorgegebenen Lern-
feldern sogenannte Lernsi-
tuationen wie „Schiffssicher-
heit“, „Ersthelferausbildung“
und „Rettungsschwimmen“
eingerichtet. So erfahren die
Jugendlichen dieses Jahr-
gangs fast als Erste im Beruf
die geänderten Regelungen
zu den lebenserhaltenden
Maßnahmen, wie sie nach
neuen medizinischen Erkennt-
nissen ausgeführt werden sol-
len (siehe auch Artikel zur
„Gelben Tafel“ auf Seite 2).

Auszubildende in der Berufsbildenden Schule Schönebeck.

Vorgesetzte, die an Bord für
die  Unterweisung ihrer Mitar-
beiter zuständig sind, fragen
sich immer wieder wie und zu
welchen Themen sie unterwei-
sen sollen.

Hier bietet die BGF Hilfe-
stellung an. Seit Juli 2005 gibt
es das Unterweisungspaket
„Unterweisen leicht gemacht“.
Es besteht aus einer Broschüre
mit Hinweisen für die Planung
und Durchführung von Unter-
weisungen und verschiedenen
ausgearbeiteten Kurzunter-
weisungen. Bisher liegen diese
für allgemeine Themen wie
Brandschutz, Erste Hilfe oder

Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung vor. 

Jetzt sind zwei neue Karten
erschienen, die besonders für
die Binnenschifffahrt interes-
sant sind. Die Karte Nr. 7 
hat die „Rettungswesten“ zum
Thema. Kurz und informativ
wird erklärt, warum die Ret-
tungsweste Leben retten kann,
wie wichtig es deshalb ist, sie
zu tragen und was man dabei
beachten sollte. 

Karte Nr. 8 beschäftigt sich
mit dem „Containerumschlag
im Binnenschiff“. Es wird be-
schrieben, was vor dem Um-
schlag, beim Umschlag und

nach dem Umschlag zu be-
achten ist. Auch bei dieser
Karte ist das Thema übersicht-
lich und anschaulich bebildert
aufgemacht. 

Interessenten können die
Karten bei der GSV GmbH,
Postfach 500229 in 22702
Hamburg, Telefax (040)
39891040 oder im Internet
über unseren Medienshop be-
stellen oder Sie fragen Ihren
Technischen Aufsichtsbeamten
danach.

Ebenfalls im Internet unter
Service/Downloads können
die Karten auch herunter-
geladen werden.

Neue Unterweisungskarten
für Binnenschiffer
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Sicher auf die Piste
Tipps für die Fahrt mit dem Motorrad

Praxistipp: 
Vor Gebrauch
Geräte prüfen
Körperschutz: Kleidung,
Creme und Brille

Die schönste Zeit des Jahres
beginnt im Frühjahr – zumin-
dest für Motorradfahrer. Son-
nenschein und laue Tempe-
raturen locken zur ersten
Spritztour. Einige steigen jetzt
auch für den Weg zur Arbeit
auf’s Zweirad um. Doch Vor-
sicht, denn eingemottet über
den Winter können zum Teil
gravierende Sicherheitsmän-
gel an der Maschine entstan-
den sein. Vor der ersten Fahrt
sollte das Zweirad daher un-
bedingt auf seine Fahrtüchtig-
keit hin untersucht werden.

Die wichtigsten Sicherheits-
checks betreffen Lichtanlage,
Bremsen und Reifen. Selber
prüfen lässt sich ohne Proble-
me die Funktionsfähigkeit aller
Scheinwerfer und Blinklichter.
Beim Austausch defekter Glüh-
birnen muss darauf geachtet
werden, diese nur an der Fas-
sung und nicht am Glas anzu-
fassen. Denn Finger hinterlas-
sen stets eine leichte Fettschicht
auf dem Glas, die sich im Dau-
erbetrieb erhitzt und so ein
schnelles Durchbrennen der
Lampe fördert. Bei den Reifen
ist eine Profiltiefe im mittleren
Bereich der Lauffläche von
mindestens 1,6 Millimeter vor-
geschrieben. Auch bei offen-
sichtlichen Schäden wie zum
Beispiel Rissen gehören die
Reifen ausgetauscht. 

Bleibt noch der Blick auf
den Luftdruck, der durch das
lange Stehen der Maschine im
Winter häufig abfällt. Bei völ-

lig schlappen Reifen sollte das
Motorrad zunächst nicht be-
nutzt sondern von Hand auf-
gepumpt werden. Ansonsten
langsam zur nächsten Tank-
stelle fahren und den Luft-
druck entsprechend der Be-
reifung anpassen. Etwas
schwieriger ist hingegen die
Kontrolle der Bremsanlage,
die nur von fachkundigem
Werkstattpersonal durchge-
führt werden sollte. Auch ein
Ölwechsel kann bei dieser
Gelegenheit erfolgen.

Wer monatelang nicht auf
seinem Zweirad gesessen hat,
sollte sich langsam einfahren.
Übungsfahrten auf einem lee-
ren Großparkplatz gewöhnen

wieder an’s Kurvenfahren und
ein paar Bremsproben können
auch nicht schaden. Wichtig ist
dabei und auch bei den spä-
teren Fahrten die richtige Be-
kleidung. Sie soll den Körper
gegen das Wetter, aber auch
vor den Folgen von Stürzen
schützen. Und sie sollte mög-
lichst auffällig sein, da Zwei-
radfahrer wegen der schma-
len Silhouette leichter über-
sehen werden. Damit sollten
Zweiradfahrer immer rechnen
und deshalb möglichst voraus-
schauend fahren, nicht auf
ihrem Vorfahrtsrecht bestehen
und mögliche Fehler der an-
deren Verkehrsteilnehmer ein-
kalkulieren. 

Wichtig auf zwei Rädern: Schutzkleidung.

Schreiben Sie sie auf eine
Postkarte und ab geht die Post,
denn dann haben Sie die
Chance zum

1. Preis: € 50,–
2.- 5. Preis je: € 25,–
Teilnahmeberechtigt an die-

sem Kreuzwort-Rätsel sind 
alle Mitglieder und Versicherte
der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen mit Aus-
nahme der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der
Angehörigen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Einsendungen unter ge-
nauer Absenderangabe ein-
schließlich der Angabe, auf
welchem Schiff und in welchem
Unternehmen der Absender
tätig ist, an die BGF, Abt. HV-T,
Redaktion Der Fahrensmann,
Postfach, 22757 Hamburg.

Einsendeschluss:
30. April 2007

Auflösung
aus Fahrensmann 4/2006:
BETRIEBSANWEISUNG

Gewinner aus 4/2006
1. Preis € 50,–
Gerlinde Alischer
MS „Maintrans 2“
97318 Kitzingen

2. Preis € 25,–
Ch. Schröpfer
MS „Laura“
12524 Berlin

3. Preis € 25,–
Heribert Brinkmann
Sportbootschule „Fuldatal“
36199 Rotenburg a. d. Fulda

4. Preis € 25,–
Karin Schulz
M/S „Havel“
16515 Oranienburg-Malz

5. Preis € 25,–
Heinz Waibel
„TMS 24“
56075 Koblenz

Die Buchstaben von 1–14 ergeben die
gesuchte Lösung.

Bevor es richtig losgeht, sind
unbedingt einige Vorsichts-
maßnahmen zu beachten.
Werkzeuge und Geräte, die
den ganzen Winter nicht be-
nutzt wurden, sind zunächst
auf ihren betriebssicheren Zu-
stand zu überprüfen. Stecker,
Kabel und Gerät bedürfen ei-
ner sorgfältigen Begutach-
tung: Ist der Stecker noch in
Ordnung? Hat das Kabel frei
liegende Litzen? Erst wenn die
Begutachtung zufriedenstel-
lend ausfällt, darf das Gerät
vorsichtig getestet werden. 

Doch auch die notwendige
persönliche Schutzausrüstung
bedarf vor Gebrauch einer
Überprüfung. Beim Hand-
schutz stellt sich die Frage:
Welche Handschuhe sind für
die anstehende Tätigkeit die
geeigneten und benutze ich
den passenden Hautschutz
(Creme)? Auch die Schutzschu-
he, die unbedingt zu tragen
sind, bedürfen einer Kontrolle.
Sitzen sie noch passgenau?
Sind Schnürriemen oder Klett-
verschlüsse noch intakt? Sind
die Schuhe ggf. noch wasser-
dicht? Ist das Fußbett noch in
Ordnung? Sicherer Stand in
bequemen Schuhen erhöht
nicht nur die Arbeitssicherheit,

sondern auch das Wohlbefin-
den.

Gehörschutz und Schutzbril-
le müssen ihrer Funktion ent-
sprechen und diese erfüllen
können. Ein defekter Gehör-
schutz z.B. hat kaum noch eine
schallschluckende Wirkung
und „blinde“ Schutzbrillen
werden schnell abgelegt.

Wichtig ist auch ein Schutz
gegen schädliche Sonnenein-
strahlung. Körperpartien, die
nicht bedeckt werden können,
bedürfen einer geeigneten
Sonnenschutzcreme.

Bei Arbeiten, die keinen spe-
ziellen Augenschutz voraus-
setzen, sollte eine Sonnenbril-
le mit mindestens 99 Prozent
UV-Strahlenschutz getragen
werden. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, Augenschutzbrillen
mit Sonnenbrillen zu kombi-
nieren.

Diese Maßnahmen des Kör-
perschutzes sollten gleicher-
maßen auch für Freizeit und
Urlaub gelten. Denn die UV-
Strahlung macht keinen Feier-
abend. Nicht wer den schöns-
ten Sonnenbrand hat, ist der
Coolste, er könnte eher derje-
nige sein, der hinterher früher
und dafür länger im „Schat-
tenreich“ ankommt.

Den Körper gegen alle Gefahren schützen.

1. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für Versicherte in der Binnenschifffahrt

Zielgruppe/Seminartitel Seminartermin Seminarort

Betriebsratsmitglieder

Fortbildungsseminar 02. 05. 07 – 04. 05. 07 Sellinghausen

Mitarbeiter aus allen Bereichen der Binnenschifffahrt

Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Binnenschifffahrt 26. 03. 07 – 29. 03. 07 Sellinghausen

2. Allgemeine Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare

Seminartitel Seminartermin Seminarort

Führungskräfteseminar
Gefährdungsbeurteilung-Betriebsanweisung-Unterweisung 20. 03. 07 – 22. 03. 07 Bad Hersfeld

Gesundheitsbewusstes Verhalten fördern:
Prävention Wirbelsäulenerkrankungen 25. 06. 07. – 27. 06. 07 Sellinghausen

Grundlagen im betrieblichen Brandschutz 14. 05. 07 – 15. 05. 07 Duisburg

Grundseminar für Atemschutzgeräteträger 07. 05. 07 – 09. 05. 07 Duisburg

Teilnahmeberechtigt sind
Versicherte und Unternehmer
der Mitgliedsbetriebe der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen.

Die Kosten der Semi-
nare einschließlich Anreise-,

Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten für die Teil-
nehmer trägt die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeug-
haltungen, die Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung der Arbeit-
geber. 

Alle Anmeldungen erbitten
wir schriftlich an die BGF, Re-
ferat Binnenschifffahrt, Post-
fach 210154, 47023 Duisburg,
Tel. (02 03) 29 52-112/153 oder
Fax (02 03) 29 52-135. E-Mail:
rwerk@bgf.de.

Seminare für Binnenschiffer
Weitere Seminare unter www.bgf.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Im Frühjahr ist im Allgemeinen das große Putzen, Reinigen
und Erneuern angesagt. Auch wenn in diesem Jahr auf die
große Winterpause verzichtet werden konnte, so ist doch erst
jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo Sonne und Außentempera-
turen die Wartungsarbeiten angenehmer gestalten lassen.
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Mitmachen und gewinnen
Doppelter Grund
zum Feiern

Ein doppeltes Jubiläum be-
ging die Loh Schifffahrts
GmbH im Jahr 2006.

Das Vorspann-, Schlepp-
und Havarieunternehmen fei-
erte sein 50-jähriges Firmen-
und der Unternehmer Wilfried
Loh sein 50-jähriges Arbeits-
jubiläum. Klar, dass beide 
Ereignisse einen Grund zum
Feiern boten. So wurde im Ju-
ni 2006 mit vielen Gästen groß
gefeiert. 50 Jahre bedeuten
für Familie Loh, sich immer
wieder den wandelnden Be-
dürfnissen und dem techni-
schen Fortschritt in der Binnen-
schifffahrt zu stellen. Es gilt,
neue Tätigkeitsbereiche zu 
erschließen, denn die Vor-
spannära neigt sich dem Ende
zu.

Seit dem 1. Januar 2004 ha-
ben nun der Sohn Friedel Loh
und seine Frau Ute die unter-
nehmerische Führung in die
Hand genommen. Sie lösen
damit Wilfried und Kläre Loh
ab, die dankbar auf eine 
erlebnisreiche und unfallfreie
Zeit zurückblicken.

Grund für uns, dem Famili-
enunternehmen Loh nachträg-
lich zu gratulieren und eine
unfallfreie und auch erfolgrei-
che Zukunft zu wünschen.

Alkoholverbot für
Fahranfänger –
Kabinett beschließt
Gesetzesentwurf

Das Bundeskabinett hat am
14. Februar 2007 den Entwurf
eines Gesetzes zur Einführung
eines Alkoholverbots für
Fahranfänger und Fahranfän-
gerinnen beschlossen. Damit
soll die überdurchschnittlich
hohe Beteiligung von Führer-
scheinneulingen an schweren
Alkohol-Verkehrsunfällen re-
duziert werden.

Bundesverkehrsminister
Wolfgang Tiefensee erklärte
dazu nach der Kabinettsit-
zung: „Alkohol im Straßenver-
kehr ist immer noch eine der
Hauptunfallursachen. Bei jun-
gen Fahranfängern besteht
bereits mit niedriger Alkohol-
konzentration ein deutlich er-
höhtes Unfallrisiko. Wir setzen
daher auf die präventive Wir-
kung eines eindeutigen Ver-
bots.“ Die Kombination aus
mangelnder Erfahrung und
Alkohol erhöhe das ohnehin
schon hohe Unfallrisiko von
Fahranfängern noch weiter
und ergebe eine unheilvolle
Mischung. Das Alkoholverbot
soll für alle Fahranfänger in
der Probezeit gelten.
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Schön und sicher – was beim 
Fensterputzen zu beachten ist
Tipps: Trittsicherer Auftritt, Handlauf anbauen

Wenn man aus heutiger
Sicht die Entwicklung der
Fahrgastschiffe betrachtet,
dann muss man feststellen,
dass auch in der Binnen-
schifffahrt wahre „schwim-
mende Paläste“ aus glänzen-
dem Stahl, Chrom und viel
Glas unsere Wasserstraßen
befahren.

So wie in den Städten Häu-
ser mit Glasfassaden entste-
hen, so werden wunderschöne
Fahrgastschiffe mit riesigen
Glasfenstern für einen Rund-
umblick der Fahrgäste ge-
baut. Oberlichter mit zum Teil
auffahrbaren Fensterteilen
sind für den Blick zum Himmel
vorhanden.

Aber welche Gefahren sind
mit diesen Fenstern verbun-
den? In der Gefährdungsbe-
urteilung zum Fensterputzen
ist die Gefahr des Stürzens auf
der Ebene bedingt durch 
glatte Oberflächen festzuhal-
ten. Damit kann die schmale
Scheuerleiste gemeint sein,
auf der der Mitarbeiter beim
Putzen außenbords steht.
Häufig sehr knapp 20 bis
30 cm breit, vom Konstrukteur
als Abweiser für Schleusen-
fahrten und zur Festigkeit des
Schiffskörpers vorgesehen.

Eigentlich kein Verkehrs-
gang! Dennoch werden, wenn
kein ausreichender Steg vor-
handen ist, von hier die Fenster
geputzt. Wie kann man diesen
Arbeitsplatz sicher machen?

1. Die Auftrittsfläche trittsi-
cher gestalten.

2. Einen Handlauf, mög-
lichst hoch, anordnen und an-
bauen.

3. Die persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz be-
nutzen (Sicherungsgurt).

4. Natürlich – die auto-
matisch aufblasbare Rettungs-
weste tragen.

Achtung! Die Oberlichter,
also die Glasflächen, dürfen
nicht betreten werden. Glas-
flächen sind keine Verkehrs-
gänge.

Eine letzte Anmerkung zum
Fensterputzen. Häufig werden
diese Arbeiten von einem Mit-
arbeiter ausgeführt, während

die restliche Mannschaft an-
dere Tätigkeiten ausführt. Man
kann also von einem Einzelar-
beitsplatz sprechen! Wegen
der möglichen Gefährdungen
sind hierfür besondere Maß-
nahmen vorzusehen, die eine
gegenseitige Überwachung
ermöglichen.

Auch wenn dieser Gedanke
in der Fahrgastschifffahrt
eventuell als überzogen an-
gesehen wird – ein Per-
sonen-Notsignal-Gerät könn-
te beim Fensterputzen hilf-
reich sein. Am Körper ge-
tragen, lösen diese Geräte
über Funk einen Alarm aus,
wenn der Sturz ins Wasser 
erfolgte.

Bald kommt wieder die Saison für die zahlreichen Fahrgastschiffe auf unseren Wasser-
straßen. Täglich heißt es dann für die Besatzungen, alle Oberdeckplätze von Staub und
Schmutz zu befreien, Teppiche zu saugen und . . . richtig, die Vielzahl von Fenstern zu putzen.

Saubere Fenster erfordern viel Pflege.

Das zum 1. Januar 2005 in
die RheinSchUO aufgenom-
mene Kapitel 15 ist nunmehr
endgültig in Kraft getreten. 
Es gilt erst einmal für neu zu
bauende Fahrgastschiffe oder
solche, die umgebaut werden.
Für bestehende Fahrgastschif-
fe gibt es Übergangsvorschrif-
ten: erst bei Attestverlänge-
rung nach einem bestimmten
Datum müssen die entspre-
chenden Vorschriften durch
Umbau oder Austausch von
Einrichtungen erfüllt werden. 

Für einige Maßnahmen ist
dieses Datum die erste Attest-
erneuerung nach dem 1. Ja-
nuar 2007. Der Fahrensmann
möchte diese im Folgenden
kurz vorstellen:
– Auch kleinere Fahrgastschif-

fe (unter 250 m3 Verdrän-
gung oder 225 kW An-
triebsleistung) benötigen
zwei Lenzpumpen nach
§ 8.06 RheinSchUO.

– Die Achterpiek darf nicht
mehr zum Hauptmaschinen-
raum entwässert werden
können.

– Heizölöfen mit Verdamp-
fungsbrennern (§ 13.04) sind
verboten.

– Die in § 11.13 genannten
Schränke für die Lagerung
brennbarer Flüssigkeiten
müssen außerhalb des
Fahrgastbereiches unterge-
bracht sein.

– Fluchtwege aus Fahrgastbe-
reichen dürfen nicht durch
Maschinenräume führen (ab
einer Attestverlängerung
nach 2014 in der Regel auch
nicht mehr durch Küchen).

– Die Landstege auf Fahr-
gastschiffen müssen der Eu-
ropäischen Norm EN 14206
entsprechen.

– Auf Kabinenschiffen muss
die Alarmanlage nach
§ 15.08 Nr. 3 erweitert wer-
den auf die Möglichkeit,
dass der Schiffsführer Be-
satzung und Bordpersonal
alarmieren kann.

Sicherheit in 
Kühlräumen
– Kühlräume müssen auch im

abgeschlossenen Zustand
von innen zu öffnen sein
(diese Forderung war auf
deutschen Fahrgastschiffen
schon immer durch UVV 
gefordert, ist jetzt aber ins
Verkehrsrecht für alle Fahr-
gastschiffe aufgenommen
worden).

– Zusätzliche Verbandskästen
entsprechend der Anzahl
der Fahrgäste müssen zur
Verfügung stehen.

– Anzahl der Rettungsringe
und deren Ausstattung mit

Licht bzw. Leine entspre-
chend der Größe der Decks
(auf jedem Deck an jeder
Schiffsseite im Abstand von
maximal 20 Metern).

– Das Bordpersonal muss Ein-
zelrettungsmittel bekommen
(auch diese Forderung ist
für deutsche Betriebe nicht
neu, da die Rettungswesten
nach § 15 UVV „Wasserfahr-
zeuge mit Betriebserlaub-
nis auf Binnengewässern“
schon seit 2002 gefordert
sind).

– Ebenso müssen für die Fahr-
gäste Einzelrettungsmittel
(Feststoff- oder aufblasbare
Westen nach EN 395 oder
EN 396) vorgehalten wer-
den. Vorhandene Sammel-
rettungsmittel können unter
bestimmten Umständen wei-
terbenutzt – in der Regel bis
zur ersten Attestverlänge-
rung nach 2009 – und auf
die Zahl der Westen ange-
rechnet werden.

– Die Rettungsmittel müssen
nach Herstellerangaben ge-
prüft sein.

– Eine Krankentrage muss
vorhanden sein.

– Die Anforderungen an Hy-
drantenventile und Feuer-
löschschläuche nach § 15.12
Nr. 4 und 5 müssen beachtet
werden.

Krankentrage 
an Bord

– Auch Tagesausflugsschiffe
müssen über einen Sicher-
heitsplan und eine Sicher-
heitsrolle verfügen. Diese
Anforderungen gelten für
Kabinenschiffe schon seit
1976, müssen aber auch
dort seit Anfang 2006 in der
erweiterten Fassung ange-
wandt werden.

– Die Anzeige im Steuerhaus
über die Stellung der Schott-
türen, der für Fettbrände
geeignete Feuerlöscher in
der Küche, eine Löschdecke
in Küchen, Frisiersalons usw.
und eine Gaswarnanlage
bei Flüssiggasanlagen müs-
sen schon ab der ersten At-
testverlängerung nach dem
1. Januar 2006 vorhanden
sein.

– Unabhängig vom Datum
der Attestverlängerung muss
ab dem 1. Januar 2007 die
Trinkwasseranlage für die
Fahrgäste den Anforde-
rungen des § 12.05 (Trink-
wasser für Besatzungsmit-
glieder) entsprechen.
Bei Fragen im Einzelfall

berät Sie gerne der für Sie zu-
ständige Technische Aufsichts-
beamte.

In diesem Fall kann der 
Verunfallte nach einiger Zeit
von den Rettungskräften ge-
borgen werden. Schlüssel
hierzu ist ein neues Notfall-
handy, das über Wasser-Kon-
taktgeber oder Notfall-Taste
einen Notruf an eine Einsatz-
zentrale absetzt.

Vergleichbare Not- oder
Unfallsituationen gelten auch
für Lkw-Fahrer, Taxifahrer, 
Inspektoren auf Dienstfahrt
oder Mitglieder der Besat-
zung in unübersichtlichen Be-
reichen oder auf Allein-Ar-
beitsplätzen, zum Beispiel auf
kleinen Fähren oder Bunker-
booten, die im Einmannbe-
trieb zugelassen werden. Bei
den bestehenden Besatzungs-
stärken führen Besatzungsmit-
glieder mehrmals am Tag 
Arbeiten aus, die nicht im un-
mittelbaren Sichtkontakt oder
in Rufweite erfolgen. Die hier
beschriebenen Arbeiten gel-
ten nicht als gefährliche Al-
leinarbeiten, allerdings han-
delt es sich um Tätigkeiten mit
erhöhtem Restrisiko und die
müssen durch geeignete tech-
nische Maßnahmen zumindest
soweit reduziert werden, dass
ein vertretbares Restrisiko ak-
zeptiert werden kann. Schlüs-
sel hierzu ist die Gefährdungs-
beurteilung, die solche Ein-
flusskriterien des Arbeitsplat-
zes erfassen muss. Hinzu
kommt die Forderung, dass
der Unternehmer die Ret-

tungskette und Erste-Hilfe-
Maßnahmen sicherstellen
muss.

Für den Bereich der gefähr-
lichen Alleinarbeiten gibt es
klare Vorgaben. Hier be-
schreibt die BGR 139 ganz
klar die erforderlichen Maß-
nahmen. Hier muss dringend
organisatorisch sichergestellt
werden, dass derartige Situa-
tionen nicht eintreten, also 
regelmäßige Rückmeldungen
oder Sicherung durch eine
zweite Person oder alternativ
technische Maßnahmen erfol-
gen. Eine mögliche Lösung
wäre das anfangs erwähnte
Notfall-Handy. 

Gegenüber in der Vergan-
genheit möglichen schiffsbe-
zogenen Anlagen, vereinen
die Notfall-Handys die Funk-
tion eines Mobiltelefons mit
der Ortung über GPS und
weiteren Notfallmelder, wie
Lage- oder Sturz-Sensor oder
Wasserkontakt. Dank der ra-
santen technischen Entwick-
lung entstehen hier Geräte,
die weitgehend die Sicherheit
einer stationären Personen-
notsignal-Anlage bieten. Und
das Tollste: Telefonieren kann
man damit auch noch. 

Die Berufsgenossenschaften
arbeiten z.Z. an einer Berufs-
genossenschaftlichen Infor-
mation (BGI), die die Anforde-
rungen an diese Geräte
definiert und ihre Einsatzmög-
lichkeiten beschreibt.

Klare Vorschriften für Fahrgastschiffe
2007: Vieles ist nach Kapitel 15 RheinSchUO zu beachten

Notfallhandy hilft
Rettungsruf auch im Wasser

Wenn nach einem Arbeits-
unfall mit einer Arbeitsun-
fähigkeit zu rechnen ist, muss
der Verletzte deshalb einen
Durchgangsarzt aufsuchen.
Durchgangsärzte finden Sie
in einem Verzeichnis der
Landesverbände.

Wenn Sie nach der Erstver-
sorgung durch den Ersthelfer
selbst den nächsten Durch-
gangsarzt suchen, dann hilft
eine Recherche im Internet.
Unter www.lvbg.de finden
Sie am rechten Rand einen
Hinweis auf eine Datenbank.
Dort klicken Sie „Durch-
gangsärzte“ an, geben die
Postleitzahl ein und können
sich dann die Adresse anzei-
gen lassen.

Unterwegs? Dann ist das
Auffinden eines Durch-
gangsarztes auch kein Prob-
lem. Der Arzt, der die Erst-
versorgung durchgeführt
hat, nennt Ihnen den Namen
eines Durchgangsarztes in
der Nähe. 

Optimale Hilfe
nach Arbeitsunfall
So finden Sie den richtigen Arzt

Berufsgenossenschaften
kümmern sich nach einem
Arbeitsunfall um eine opti-
male Versorgung des Verletz-
ten. Dazu ist es sinnvoll, dass
möglichst bald ein Arzt auf-
gesucht wird, der über unfall-
medizinische Fachkenntnisse
verfügt.

Die BGen nennen sie
Durchgangsärzte. Ein Durch-
gangsarzt ist als Facharzt für
Chirurgie oder Orthopädie
niedergelassen oder als sol-
cher in einem Krankenhaus
oder in einer Klinik tätig. Er
verfügt über eine unfallmedi-
zinische Ausbildung und be-
sondere Kenntnisse auf dem
Gebiet der Behandlung und
Begutachtung Unfallverletz-
ter. Hinzu kommt noch, dass
er über umfassende Erfah-
rungen auf diesem Spezial-
gebiet verfügt. Deshalb kann
er professionell die richtigen
Schritte einleiten und so eine
optimale Versorgung sicher-
stellen. 

Der Arzt, der die Erstversorgung vornimmt, nennt Ihnen den nächsten
Durchgangsarzt.

Noch mehr Sicherheit auf Fahrgastschiffen.

Spät am Abend, der Steuermann befindet sich auf einem
Kontrollgang auf dem Schubverband. Er hat gerade noch
schnell mit dem Disponenten telefoniert und steckt sein 
Mobiltelefon wieder in die Handy-Tasche auf seiner Rettungs-
weste. Kurz danach passiert es: Er stolpert über einen Draht
und fällt außenbords. Keiner hat den Unfall bemerkt. Die 
Rettungsweste hat ausgelöst und der Steuermann treibt im
kalten Wasser . . .

Abgasarme Motoren 
werden 2007 gefördert

Der Bundesverband der
Deutschen Binnenschifffahrt
(BDB) hat den Beschluss 
des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages be-
grüßt, wonach die Einführung
abgasarmer Motoren in der
Binnenschifffahrt mit einem
Förderprogramm unterstützt
werden soll. Das Programm
soll nach Angaben des BDB
eine Laufzeit von fünf Jahren
haben. Für das Haushaltsjahr
2007 sollen 2 Mio. Euro dafür
bereitgestellt werden. Das
Programm sehe vor, einen Teil
der Mehrkosten eines be-
sonders umweltfreundlichen
Motors gegenüber einem her-
kömmlichen Motor zu erstat-
ten. Angedacht ist ein Betrag
in Höhe von 30 % bzw. 40 %
als nicht rückzahlbarer Zu-
schuss im Wege der Festbe-
tragsfinanzierung.

Für mehr Sicherheit in
der Sportschifffahrt

Die Rechtsvorschriften über
Sport- und Freizeitschifffahrt
im Seebereich sollen weiterge-
hend zusammengeführt wer-
den. Dafür haben sich die 
Experten beim Deutschen Ver-
kehrsgerichtstag in Goslar im
Januar ausgesprochen. Damit
sollen Transparenz und Klar-
heit verbessert werden. So
sollten Sportfahrzeuge mit 
Radarreflektor, GPS-Empfän-
ger mit MOB-Taste und UKW-
Funkgeräte, die auch im 
Cockpit bedient werden kön-
nen, sowie mit Rettungswesten
und Sicherheitsleinen aus-
gerüstet werden. Auch sollte
die Befähigung der Sport-
bootführer verbessert werden,
besonders durch praktische
Erfahrungen.
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Wie es in der Vergangenheit der
Fall war, entstammt die Unfall-
Chronik auch diesmal wieder den
Unfallanzeigen und ärztlichen Un-
fallmeldungen, die bei der Berufs-
genossenschaft für Fahrzeughal-
tungen eingehen. Aus Daten-
schutzgründen erscheint lediglich
eine anonymisierte Form. Im We-
sentlichen wird jedoch die Ori-
ginalmeldung wiedergegeben.

�
Beim Durchschleusen auf dem
Main wurde das Tau an einer
Klampe fest gemacht. Der Azubi
bemerkte, dass das Tau stark ge-
spannt war und zu reißen drohte.
Als er das Tau lösen wollte,
sprang es durch die Spannung
von selbst von der Klemme und
schlug gegen beide Arme. Er zog
sich dabei Brüche beider Hand-
gelenke zu.

�
Nach der Einfahrt in die Rhein-
Herne-Kanal-Schleuse musste das
Fahrzeug noch mal verholt wer-
den. In dem Moment, als der Ma-
trose das Tau losmachen wollte,
geriet das Schiff durch die, von
dem 2. Schiff verursachte Welle in
starke Vorwärtsbewegung und
das Tau löste sich ruckartig. Durch
diese starke Bewegung wurde das
lose Ende des Taues dem Matro-
sen ins Gesicht geschleudert.

�
Beim Entsorgen eines Müllsacks ist
ein spitzer, scharfer Gegenstand
an den Oberarm des Matrosen
gelangt und schnitt eine ca. 3 cm
lange, tiefe Wunde in den Arm.

�
Beim Abspritzen des Schwemm-
gutes vom Fährweg mit dem 
Feuerwehrschlauch ist der Schiffs-
führer durch den hohen Wasser-
druck weggeschleudert worden
und fiel auf den Fußweg. Durch
den Sturz prellte er sich die Rip-
pen und schürfte sich den Ellen-
bogen auf.

�
Beim Verholen des Schiffes
während der Beladung wollte der
Steuermann vom Schiff zum Ufer
übersteigen, um den Festmacher
zu versetzen. Er stürzte dabei vom
Schiff und fiel zwischen Schiff und
Hafenmauer. Beim Versuch sich
abzufangen renkte er sich die
Schulter aus. Der Steuermann
wurde vom Arbeitgeber und von
Hafenarbeitern aus dem Wasser
geborgen. Er trug zum Unfallzeit-
punkt seine Rettungsweste.

�
Der Azubi sollte die Hauptma-
schine abstellen. Dazu musste er
die Indikatorhähne aufdrehen.
Um an diese zu gelangen musste
er auf ein Podest steigen. Nach-
dem er die Indikatorhähne aufge-
dreht hat, wollte er wieder von
dem Podest hinabsteigen. Dabei
rutschte er von der Stufe ab und
fiel auf die Flurplatten. Er zog sich
Hautabschürfungen am Rücken
und eine Prellung der Lendenwir-
belsäule zu. 

�
Beim Schließen des Laderaumes
mit den Alu-Luken bekam der
Schiffsführer den rechten Mittel-
finger unter eine Luke. Dabei zog
er sich eine klaffende Wunde zu.
Beim Röntgen im Krankenhaus
wurde ein Bruch des Fingers fest-
gestellt und die Wunde vernäht.

�
Beim Streichen des Schiffes im Ha-
fen mittels Leiter ist der Schiffsfüh-
rer von einer Windböe erfasst
worden und von der Leiter ge-
stürzt. Dabei zog er sich eine Ver-
stauchung des Fußes zu.

�
Bei der Heimkehr aus der franzö-
sischen Stadt zum Fahrgastschiff
wurden die Büroangestellten
wahrscheinlich von einem Asylan-
tenheim aus mit einem Luftgewehr
beschossen. Eine der Büroange-
stellten wurde von einem Streif-
schuss hinter dem Ohr getroffen.

Auf vielen Schiffen läuft
fast permanent die Kaffee-
maschine, zumindest eine
Thermoskanne mit Kaffee
steht stets bereit. Muss dies
so sein und wie sieht es
überhaupt aus mit dem 
Trinken an Bord?

Der Mensch besteht zu 
60 Prozent aus Flüssigkeit.
Viele Vorgänge benötigen 
Flüssigkeit, damit sie im 
Körper gut abgewickelt
werden können. Wer zu 
wenig Flüssigkeit zu sich
nimmt, wird dies merken:
Die Haut spannt, es gibt
Probleme mit der Verdau-
ung, man fühlt sich müde
und schlapp, Kopfschmer-
zen stellen sich ein. Hier 
hilft nur ausreichend zu 
trinken. Was ist ausrei-
chend? Und was soll man
trinken? 

Fachleute raten dazu,
mindestens 1,5 bis 2 Liter
Flüssigkeit zu trinken. Ein
idealer Durstlöscher ist
Wasser. Es schmeckt neutral
und ist kalorienfrei. Unser
Leitungswasser gehört zu
den am besten kontrollier-
ten Lebensmitteln, wobei
man an Bord berücksichti-
gen muss, dass es nicht
ständig frisch aus dem öf-
fentlichen Wassernetz ent-
nommen werden kann, son-
dern einige Zeit im Tank
lagert. Neben Leitungswas-
ser eignet sich auch Mine-
ralwasser als kalorienloser
Durstlöscher.

Gut geeignet sind auch
ungesüßte Kräuter- und
Früchtetees sowie Frucht-
saftschorlen, bei denen die

die Gedächtnisleistung und
die Denkfähigkeit verbes-
sert, man fühlt sich fitter.
Was aber nicht heißt, dass
man Kaffee als Aufputsch-
mittel nutzen sollte.

Wer richtig müde ist, bei
dem hilft nur eine Pause und
ausreichender Schlaf. Und
bei zu viel Kaffee kann sich
die Wirkung auch negativ
verstärken. Man wird nervös
und hektisch und kann sich
abends nicht mehr entspan-
nen. Hat man sich an hohe
Dosen gewöhnt, dann bleibt
oft auch die positive Wir-
kung aus. Bei Menschen mit
einem empfindlichen Ma-
gen können die Gerbstoffe
auch zusätzlich die Schleim-
häute reizen.

Also gönnen Sie sich ru-
hig ein bis zwei Tassen zum
Frühstück oder die Pause
mit einer Tasse Kaffee am
Nachmittag, aber decken
Sie nicht ihren gesamten
Flüssigkeitsbedarf mit Kaf-
fee. Sorgen Sie dafür, dass
immer auch andere Alter-
nativen in greifbarer Nähe
bereitstehen. Nicht erst
dann trinken, wenn das
Durstgefühl deutlich wird,
sondern immer mal wieder
dazwischen zum Glas grei-
fen.

Auch wenn es manchmal
verlockend ist, nutzen Sie
nie alkoholische Getränke
als Durstlöscher. Trinken Sie
zunächst ein Glas Wasser
gegen den Durst und da-
nach einen Drink zum Ge-
nuss – natürlich nur in der
Freizeit und auch dann nur
in Maßen.

Richtig trinken –
auch mit Kaffee

Mischung aus einem größe-
ren Anteil an Wasser als
Saft bestehen sollte. Reine
Fruchtsäfte haben oft einen
hohen Anteil an Zucker und
müssen deshalb in der Kalo-
rienbilanz mitberücksichtigt
werden. 

Kaffee stand lange im
Verdacht, harntreibend zu
wirken. Deshalb sollte man
zu jeder Tasse Kaffee min-
destens ein Glas Wasser
trinken. Dies wird inzwi-
schen nicht mehr so eng 
gesehen. Kaffee darf in
Maßen getrunken werden.
Dann hat er positive Wir-
kungen. Durch das Koffein
werden die Blutgefäße er-
weitert, das Herz-/Kreis-
laufsystem wird angeregt,

Als Wegeunfall bezeichnet
man einen Unfall, den ein Ver-
sicherter auf dem Weg zur Ar-
beit oder von der Arbeit nach
Hause erleidet. Wenn die Un-
fallfolgen so groß sind, dass
er oder sie mehr als drei Tage
arbeitsunfähig ist, dann han-
delt es sich um einen melde-
pflichtigen Wegeunfall. Wenn
es ein anerkannter Wegeun-
fall sein soll, für den die 
Berufsgenossenschaft Heilbe-
handlung und gegebenenfalls
Rehabilitationsmaßnahmen fi-
nanziert, müssen noch eine
Reihe von Randbedingungen
gegeben sein.

Nach über sechs Jahren
war im Jahr 2005 erstmals
wieder die Zahl der Wegeun-
fälle bezogen auf die Zahl der
Versicherten angestiegen. Das
war sowohl für den Unteraus-
schuss Binnenschifffahrt als
auch für das Referat Binnen-
schifffahrt Anlass, die We-
geunfälle besonders auszu-
werten, nach Schwerpunkten
zu suchen und dann mögliche
Präventionsmaßnahmen ab-
zuleiten. 

Vorweg etwas Statistik: Einer
der insgesamt 42 anerkannten
Wegeunfälle im Jahr 2005 
verlief tödlich, acht weitere 
zogen Arbeitsunfähigkeit von
mehr als einem Monat und
Krankenhausaufenthalt nach
sich. Weitere 18 Unfälle hatten
Arbeitsunfähigkeit von ein bis
vier Wochen zur Folge, die
übrigen 15 von vier bis sechs
Tagen. Bei keinem der We-
geunfälle war Alkohol im Spiel. 

Die meisten Unfälle gescha-
hen auf dem Hinweg zur 

Arbeit. Die Annahme, dass
Übermüdung nach zu langer
Arbeit Grund für viele We-
geunfälle sei, konnte nicht be-
stätigt werden: Nur zwei der
Unfälle ereigneten sich nach
einem Arbeitstag, der über 10
Stunden beinhaltete.

Interessant ist ein Blick auf
die Arbeitsplätze der Verun-
fallten. 50 Prozent arbeiteten
im Büro oder in sonstigen
Landbetrieben, 40 Prozent als
gastronomisches oder nauti-
sches Personal auf Fahrgast-
schiffen und Fähren und nur
10 Prozent auf Tank- oder Gü-

Unfallrisiko an
Land geringer
terschiffen. Das Unfallrisiko
der an Land Beschäftigten 
ist somit relativ geringer 
als das der an Bord, denn 
fast zwei Drittel der Ver- 
sicherten aus Binnenschiff-
fahrtsbetrieben arbeitet an
Land. Das Missverhältnis
Fahrgastschifffahrt – Güter-
schifffahrt (in diesen Berei-
chen arbeiten nahezu jeweils
gleich viel Versicherte) ist wohl
damit zu erklären, dass die
Beschäftigten auf den Fähren
und den meisten Fahrgast-
schiffen jeden Tag nach Hause
fahren, die auf den Güter-
schiffen aber nur alle paar
Wochen.

Noch zwei Ergebnisse fallen
auf: Knapp die Hälfte der 
Verunfallten war jünger als 
30 Jahre, gut ein Viertel 
der Unfälle geschah bei 
Benutzung eines Fahrrades

oder Motorrades. Auch wenn
hier keine genauen Verhältnis-
zahlen über die Altersstruktur
der Versicherten und die Nut-
zung der Verkehrsmittel be-
kannt sind, ist hier jedoch für
Jüngere und für Zweirad-
nutzer ein höheres Unfallrisiko
zu sehen.

Wegeunfälle können sich
bei der Benutzung von Fahr-
zeugen ereignen, aber auch
Fußgänger sind gefährdet.
Hier setzt die BGF mit ihren
Aktionen an. Sie unterstützt 
ihre Mitgliedsbetriebe bei Ak-
tionen zur Eindämmung von
Stolper-, Rutsch- und Sturzun-
fällen. Wer eine entsprechen-
de Aktion plant, dem steht
weiterhin der Stolperparcours
der BGF zur Verfügung. Spre-
chen Sie Ihren Technischen
Aufsichtsbeamten an, er ver-
mittelt Ihnen den Stolperpar-
cours gern. 

Auch der Verbesserung der
Verkehrssicherheit widmet die
BGF viel Aufmerksamkeit. Auf
Aktionstagen in den Betrieben
oder bei Fahrerschulungen ist
sie präsent, außerdem vermit-
telt sie Ihnen gern Informa-
tions- und Motivationsmaterial
zu verschiedenen Verkehrssi-
cherheitsthemen, zum Beispiel
zum Fahren im Winter. Und
wer viel mit dem Auto unter-
wegs ist, der kann bei der BGF
einen Zuschuss zur Teilnahme
an einem Fahrsicherheitstrai-
ning beantragen. Informatio-
nen hierzu finden Sie im Inter-
net unter der Rubrik Seminare
und Lehrgänge und dort unter 
dem Punkt Fahrsicherheits-
trainings. 

2005 mehr Wegeunfälle
Meistens passiert es auf dem Weg zur Arbeit

Anforderungen 
an Zeesboote 
und Barkassen
Regelungen für kleine FGS

Im Bereich der Boddenge-
wässer sind Zeesboote, die
ursprünglich für den Fischfang
im Bodden gebaut wurden,
seit vielen Jahren für touristi-
sche Zwecke im Einsatz. Auf-
grund ihrer speziellen Bau-
und Antriebsart nehmen Zees-
boote eine Sonderstellung im
Fahrgastbereich ein, die in
dieser Form mit den bisheri-
gen Bestimmungen nicht aus-
reichend berücksichtigt wer-
den konnte.

Das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung hat daraufhin eine
Richtlinie 1 (Abnahmeproto-
koll) und 2 (Anforderungen an
Zeesboote) zur Binnenschiffs-
Untersuchungsordnung (Bin-
SchUO) herausgegeben. 

Die Richtlinie 1 sieht ein so-
genanntes „Abnahmeproto-
koll für kleine Fahrgastschiffe
zur Beförderung von max. 12
Personen“ vor. Sie enthält An-
gaben zum Fahrzeug z.B. über
die Abmessungen, Maschi-
nenanlage, Ankerausrüstung,
Steuer- und Lenzeinrichtungen
sowie auch Rettungsmittel und
sonstige Ausrüstungsgegen-
stände. Die Bezeichnung der
Richtlinie ist möglicherweise
etwas irreführend, wurde aber
bewusst allgemein gehalten,
um mögliche zukünftige Ent-
wicklungen nicht zu behin-
dern. 

Die Richtlinie 2 hingegen
beschreibt die Anforderungen
an Zeesboote. Hier wird u.a.
unter Nummer 11 – Rettungs-
mittel ausgewiesen, dass 
mindestens zwei Rettungs-
ringe entsprechend der EN
14144:2002 vorhanden sein
müssen, die an geeigneter

Für die Untersuchung von
Zeesbooten zur Teilnahme an
der Fahrgastschifffahrt sind
ab dem 15. Oktober 2006 die
Richtlinien 1 und 2 zur Binnen-
schiffs-Untersuchungsordnung
anzuwenden.

Eine Übergangsbestimmung
sieht vor, dass Zeesboote bei
Erstuntersuchung bis Ende
2007 als in Betrieb befindliche
Fahrzeuge zu betrachten sind.

Die gestellten Anforderun-
gen sind Mindestanforderun-
gen, die für sich allein noch
keine umfassende Sicherheit
für alle Beteiligten bieten kön-
nen. Vorausgesetzt wird die
Kenntnis und Einhaltung der
Regeln guter Seemannschaft,
die allgemein gültig sind und
nicht Gegenstand der Richtli-
nie für Zeesboote sein können.

Eine weitere besondere
Fahrzeugart sind die Barkas-
sen. Ursprünglich als Hafen-
fahrzeuge für die unterschied-
lichsten Einsatzzwecke gebaut,
werden sie heute nahezu 
ausschließlich in der Fahrgast-
schifffahrt eingesetzt.

Das Kapitel 8 der Binnen-
schiffs-Untersuchungsordnung
(BinSchUO) regelt Erleichte-
rungen und Sonderbestim-
mungen für den Bau und die
Ausrüstung einschließlich der
Rettungsmittel dieser Fahrzeu-
ge. Seit dem 1. Januar 2007
sind hier neue Regelungen in
Kraft getreten. Danach wer-
den diese Fahrzeuge als 
„Barkassen zur Beförderung
von Fahrgästen gegen Ent-
gelt (Personenbarkassen) oder
zum Schleppen (Schleppbar-
kassen) gebaute und einge-
richtete Binnenschiffe bis 25 m
Länge, mit Plicht mit versenk-

Was ich den 
Arzt mal 

fragen wollte

?

Stelle an Deck verwendungs-
bereit vorzusehen sind. Eben-
falls ist für die höchstzulässige
Zahl der Fahrgäste je eine Ret-
tungsweste nach EN 395 oder
EN 396 bereitzuhalten und für
jedes Besatzungsmitglied eine
automatisch aufblasbare Ret-
tungsweste nach EN 395 oder
EN 396 an Bord zu nehmen.

Beim Brandschutz in Num-
mer 14 und 15 dieser Richtlinie
2 sind Flüssiggasanlagen so-
wie Geräte mit offener Flam-
me grundsätzlich verboten.
Mindestens ein 6 kg ABC-Pul-
verfeuerlöscher gehört eben-
falls zur „Grundaustattung“.

Die Zulassung durch die
ZSUK beschränkt sich auf Ta-
gesfahrten unter Segel, ohne
Übernachtung und unter Ein-
satz des Motors als Hilfs-
antrieb. Fahrten bei einer
Windstärke > 5 Bft und bei 
unsichtigem Wetter sind un-
zulässig.

tem Innenboden“ bezeichnet.
„Bei Personenbarkassen be-
findet sich der Fahrgastraum
in der versenkten Plicht; diese
ist zu mindestens 1/3 ihrer
Länge offen“.

Um die Erleichterungen und
Sonderbestimmungen anwen-
den zu können, dürfen die 
betreffenden Barkassen nicht
zur Beförderung von Fahr-
gästen zugelassen werden,
wenn die Kiellegung der Fahr-
zeuge nach dem 1. Juli 2001
erfolgte oder sie zu diesem
Zeitpunkt nicht zur Beförde-
rung von Fahrgästen zugelas-
sen waren.

Die Anwendung der neuen
Regelungen ist mit Über-
gangsvorschriften versehen.

Danach müssen die neuen
Anforderungen an den Schiffs-
körper und die Schwimm-
fähigkeit im Leckfall spätes-
tens ab dem 1. Januar 2013 er-
füllt werden.

Zeesboot „Swantewustrow“.
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Das Licht im Treppenhaus
verweigerte den Dienst. Leise
schimpfend tastete sich Mela-
nie Ueberwasser durch die
Finsternis nach oben. Sie öff-
nete die Wohnungstür, finger-
te nach ihrem Flurlichtschalter
– und schrie auf! Auf dem
Schalter lag eine Hand! Eine
fremde, behaarte Hand! Im
gleichen Moment wurde sie
auch schon in die Wohnung
gezerrt. Die Tür fiel zu, und
das Licht ging an. Melanie
fühlte, wie sie in einen Sessel
geschleudert wurde, und ge-
wahrte zwei übel aussehende
Typen.

„Dürfen wir uns vorstellen?“,
fragte der eine, ein kleines
dünnes Männchen mit den
Gesichtszügen eines schlecht
gelaunten Nagetieres. „Ich
heiße John, und das hier ist
mein Partner Caspar. Er heißt
wirklich so, er kann nichts
dafür.“

Caspar war ein großer,
ziemlich ungehobelter Kerl.

„Du kennst uns nicht, was?
Aber du kennst unseren Chef,
Big Daddy!“

Melanie stöhnte auf. Natür-
lich, der Kredithai! Sie hatte
schwierige Zeiten hinter sich
und war gezwungen gewesen,
sich aus zweifelhaften Quellen
Geld zu besorgen.

„Ich . . . ich bin noch nicht
ganz so weit!“, rief sie. „Aber
euer Chef bekommt sein Geld,
verlasst euch drauf!“

„Was meinst du wohl, wie
oft am Tag wir solche Sprüche
hören? Und wie selten ihnen
Taten folgen? Ich denke, wir
sollten deine an sich löbliche
Neigung, das Geld mit den
vereinbarten Zinsen zurückzu-

zahlen, etwas verstärken. Cas-
par, komm’ doch mal!“

Der Riese krempelte sich sei-
ne Ärmel hoch und kam lang-
sam auf Melanie zu. Die
schrie auf und drückte sich in
den Sessel, so fest sie nur
konnte.

In diesem Augenblick klap-
perte jemand von draußen am
Griff der Wohnungstür.

„Melanie?“, rief eine tiefe
Männerstimme. „Ich hab’ jetzt
endlich einen Parkplatz gefun-
den! Machst du die Tür auf?“

John fluchte leise: „Du hast
doch gesagt, die Dame wäre
solo?!“

„Vor einer Woche war sie’s
auch noch!“

„Na gut, wir hauen ab!
Aber spätestens übermorgen
ist das Geld da, sonst kommen
wir wieder!“

„Was waren das denn 
für Gestalten?“, fragte Curd
Scherborn etwas später. Hatte
er die nicht schon mal irgend-
wo gesehen? Er kam im Mo-
ment nicht drauf.

„Ich . . . ich möchte jetzt nicht
darüber reden“, sagte Mela-
nie. „Später vielleicht.“

Es gehörte zu den Vorzügen
von Melanies neuer Liebe,
dass Curd niemals penetrant
wurde und mehr wissen woll-
te, als sie für den Moment zu
erzählen bereit war. Mehr als
einmal überlegte sie im Laufe
der Nacht, Curd ins Vertrauen
zu ziehen. Die Probleme wa-
ren viel zu groß, als dass sie
sie alleine würde lösen kön-
nen. Aber sie brachte es den-
noch nicht über sich. Noch
nicht.

Big Daddy wartete die 
eigentlich versprochenen 48

Jemand kam die Treppe hoch
und hielt vor der Wohnungstür.
Schlüsselklappern wurde hör-
bar.

John huschte wie ein Wiesel
in die kleine Besenkammer
und zog die Tür hinter sich zu.
Gleich darauf hörte er, wie
Melanie die Wohnung betrat,
die Schlüssel auf ihr Flur-
schränkchen warf und mit ei-
nem Bügel klapperte. Bei all
dem summte sie leise vor sich
hin.

,Na, die gute Laune wird dir
gleich vergehen!‘, dachte John
und machte sich bereit. Heute
musste er der Tante ordentlich
Angst einflößen, damit sie
bald mit der Kohle ‘rüberkam.
Schließlich kriegte er eine or-
dentliche Provision.

John hätte mit seinem Auf-
tritt gerne noch gewartet, bis
Melanies neuer Begleiter
außer Gefecht war. Doch der
schien sich mit der Parkplatz-
suche heute wieder mächtig
schwer zu tun. Schließlich gab
John das Warten auf. Er stieß
die Tür auf und sprang brül-
lend in den Flur.

Melanie stand zufällig di-
rekt vor ihm. Man konnte deut-
lich sehen, dass ihr vor
Schreck fast das Herz stehen
blieb. John presste ihr eine
Hand auf den Mund und warf
sie zu Boden. Dann zückte er
ein Messer – und wurde vom
Schrillen des Telefons er-
schreckt. 

Fünf-, sechsmal ertönte das
Rufsignal, dann sprang der
Anrufbeantworter an:

„John, hörst du mich? Geh’
sofort ‘ran!“

Big Daddy! Wie der Blitz
war John auf den Beinen und

am Telefon. Er hörte einige
Momente zu, wobei seine Ge-
sichtszüge immer größere Fas-
sungslosigkeit ausdrückten.

Jetzt wurden von draußen
Kampfgeräusche laut. Die je-
doch schienen John jetzt nicht
mehr willkommen zu sein. Er
beendete das Gespräch,
rannte ins Treppenhaus und
brüllte: „Lass’ ihn los, Caspar!
Lass’ ihn sofort los!“

Gleich darauf waren die
beiden Schläger verschwun-
den, und Curd saß etwas 
derangiert, aber ansonsten
gesund und munter, auf Mela-
nies Sofa.

„Da hat der Kerl aber recht
spät reagiert“, brummte er
und ordnete seine Haare.

„Was . . . was hast du mit die-
sen Leuten zu tun?“, fragte Me-
lanie, die nicht wusste, ob ihre
Freude überwiegen sollte oder
eine neue Form der Angst.

„Nichts, nichts“, erwiderte
Curd und hob die Hände. „Vor
rund einem Jahr hatte ich
nachts im Hafen zu tun. Plötzlich
hörte ich eigenartige Geräu-
sche. Ein bisschen wie ein Wal-
ross. Ein Walross in Panik.“

„Ja. Und?“
„Na ja, es war dieser fette

Typ, den alle Big Daddy nen-
nen. Wollte sturzbetrunken am
Hafenbecken seine Notdurft
verrichten und war dabei ‘rein-
gefallen. Alleine wäre er nicht
wieder ‘rausgekommen, und
seine Leibwächter, also die bei-
den Komiker von eben, saßen
in der Limousine und hatten
nichts mitbekommen. Nun, ich
hab’ dem Typen an Land ge-
holfen, und zum Ausgleich ist
er mir ein paar Gefallen schul-
dig. Dies war einer davon.“

Nächtliche
Bedrohung

VON JÖRG HANSEN

Fahrensmann-
Krimi

Stunden nicht ab, sondern
schickte seine Leute schon am
folgenden Abend wieder in
Melanies Appartement. „Mor-
gen taucht sie bestimmt nicht
auf“, brummte er. „Außerdem
hab ich mich umgehört: Die
Alte hat keinen Pfennig! Wenn
ich meine Kohle zurückbekom-
men soll, muss sie schon was
klauen oder andere krumme
Dinger drehen. Aber das
macht sie nur, wenn wir ihr ein
wenig einheizen!“ 

Nach Einbruch der Dunkel-
heit machten sich John und
Caspar wieder auf den Weg.

„Du versteckst dich im Kel-
leraufgang, und wenn dieser
Macker wieder auftauchen
sollte, dann zieh’ ihm eins
über die Rübe, klar?“

Bei Caspar brauchte man
deutliche Worte, sonst ver-
stand er einen nicht.

John selber öffnete das
Schloss in der Appartement-
tür, was für ihn kein großes
Problem darstellte, und richte-
te sich auf eine längere Warte-
zeit ein. Zu seiner Überra-
schung dauerte es jedoch nur
ein paar Minuten, dann wurde
es im Treppenhaus lebendig.

Besondere Gewerbe der BGF
Bei der BGF versichert: 
Gestatten, Bestatter
Etwa 3000 Betriebe aus der Branche

Es gibt Berufe, mit denen je-
der Mensch in seinem Leben
einmal in Berührung kommt.
Dazu gehört der Bestatter. In
Deutschland wurden im letz-
ten Jahr auf 32.000 Friedhö-
fen von etwa 150.000 Voll-
und Teilzeitbeschäftigten circa
850.000 Bestattungen durch-
geführt. Viele haben ihren Ur-
sprung in einem Fuhrunter-
nehmen – deshalb gehört ein
Großteil der Betriebe zur BG
für Fahrzeughaltungen. 

Die Geschäftszahlen sind
das Ergebnis einer langen Ent-
wicklung der Branche. Durch
die zunehmende Abwendung
von der Kirche (Säkularisie-
rung) und die Landflucht ver-
änderten sich im beginnenden
19. Jahrhundert die überliefer-
ten Strukturen und Traditio-
nen, die eine Bestattung be-

stimmten. Wer kennt heute
noch den Begriff der „Seel-
nonne“ oder des „Guttod-Be-
ters“? Während Totengräber
lange Zeit zu den sogenann-
ten „unehrlichen“ Berufen 
gehörten, hat sich das Image
der Bestattungsbranche durch
die Professionalisierung im 
20. Jahrhundert nachhaltig
verändert.

Über Jahrhunderte war der
Beruf des Bestatters eng mit
dem des Tischlers (vorwie-
gend im süddeutschen und
ländlichen Raum) oder dem
des Fuhrmannes  verbunden.
Den Tischler, der die Särge
anfertigt, gibt es kaum mehr,
da moderne Särge industriell
hergestellt werden. Deshalb
sind die heutigen Bestatter
vorwiegend dem Fuhrgewer-
be zuzuordnen. Das spiegelt

sich auch in den folgenden ak-
tuellen Zahlen wider.

Von den ca. 5.500 Bestat-
tungsunternehmen in Deutsch-
land sind jeweils circa 1.000
Betriebe aus Gärtnereien be-
ziehungsweise aus Tischle-
reien entstanden und gehören
deshalb zur Gartenbau- be-
ziehungsweise Holzberufsge-
nossenschaft. Weitere 500 ge-
werbliche Betriebe vermitteln
ausschließlich die Dienstleis-
tung „Bestattung“ und ge-
hören der Verwaltungs- bzw.
Handelsberufsgenossenschaft
an. Die meisten Unternehmen
– ca. 3.000 – sind Mitglieder
der BG für Fahrzeughaltun-
gen, da ihre wirtschaftlichen
Wurzeln im Fuhrgewerbe lie-
gen.

Aus dem einfachen „mit der
Fuhre“ Beauftragten (Fuhr-
mann) ist in den letzten Jahr-
zehnten ein mit allen orga-
nisatorischen und handwerk-
lichen Aufgaben rund um die
Bestattung vertrauter Fach-
mann geworden. Dieser ra-
santen Entwicklung wurde
durch Qualifizierungsmöglich-
keiten z.B. zum geprüften 
Bestatter und seit August 
2003 zur „Bestattungsfach-
kraft“ Rechnung getragen.

Die angehenden Bestat-
tungsfachkräfte lernen Bestat-
tungsaufträge entgegenzu-
nehmen und sind in der Lage
unter Berücksichtigung der
Trauersituation zu betreuen,
trauerpsychologische Maß-
nahmen anzuwenden sowie
zu beraten und zu informieren.
Des Weiteren führen sie alle

friedhofstechnischen Arbeiten
durch, und können Verstorbe-
ne nach hygienischen und
ethischen Grundssätzen ver-
sorgen. Sie befassen sich mit
den Riten und Gebräuchen
der verschiedenen Religionen
beim Umgang mit den Ver-
storbenen und lernen den Ab-
lauf von Trauerfeiern und alle
anderen in Verbindung ste-
henden Tätigkeiten kennen. 

Die Bestatter müssen sich
aber auch in der Waren- und
Materialkunde und in den ein-
zelnen Vorschriften zum Ar-
beits-, Gesundheits- und Um-

weltschutz auskennen. Die BG
für Fahrzeughaltungen unter-
stützt die Ausbildung in den
vier Berufsschulen und die
Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen der Berufsverbände.

Außerdem bietet die BGF
seit mehreren Jahren spezielle
Seminare zum Thema Arbeits-
und Gesundheitsschutz an, die
von den Bestattern sehr gut
angenommen werden.

Verstorbene werden nach hygieni-
schen Grundsätzen versorgt. Gesundheitsschutz ist wichtig.

Würdiger Rahmen für die Trauerfeier.

Viele Bestattungsunternehmen haben ihren Ursprung im Fuhrgewerbe.


